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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon:  +43 2732/84622-0
Fax: +43 2732/84622-22

E-Mail:  qemeinde(a,furth.at
Internet:  www.furth.at

PROTOKOLL

über  den  öffentlichen  Teil  der

Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde

Furth  bei  Göttweig
am Mittwoch,  20. Juli  2022  im Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig

231 /2022-4

Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

www.furth.aUdatenschutz/

Bezug Bearbeiter

Jamöck

(02732)  84622
Durchwahl

1l

Datum

20.07.2022

Betreff

Protokoll  über  die  zweite  Sitzung  vom  20.07.2022  - öffentlicher  Teil

Beginn:  19:34  Uhr

Anwesend:

Name

Bgm.  Gudrun  Berger

Vbgm.  Kurt  Farasin

GGR  Josef  Dürauer

GGR  Heidemarie  Kroker

Ende: 20:59  Uhr

Partei  Anwesend  Entschuldigt  Nichtentschuldigt

öVP

öVP

öVP

öVP

[x

[X

[x

a

GGR  Michaela  Mayer GRüNE [X

GGR  Markus  Tacho

GR  Reinhard  Geitzenauer

GR  Marlies  Hanke

GR  Elisabeth  Köck

SPö

öVP

öVP

öVP

[X

[X

IX

[X

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  DVR:
Di 09:00  - 12:00  Furth  0062898

16:00  - 19:00  IBAN:AT483239700001900083

Do 08:00  - 12:00  BIC: RLNWATWWKRE  Seite  I
Fr 08:00  - 12:00  UID NR. ATU 16281501  yon 54
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GR Angelika Koller GRüNE C

GR Georg  Mayer GRüNE

GR Martin  Menhart

GR Erwin  Pasrucker

GR Engelbert  Reither

öVP

öVP

SPö

[X

GR  Gerhild  Schabasser GRüNE [x

GR Erich  Scharf

GR Franz  Schatzl

GR  Walter  Scheibenpflug

GR  Josef  Schiefer

GR  Thomas  Schmölz

GR Lorenz  Strohmayer

SPö

SPö

FPö

SPö

öVP

öVP

[X

[x

[x

[x

(X

Schriftführer:  Josef  Jamöck

Zuhörer:2  Zuhörer

[X

a

[X

a

Internet:

www.furth.gv.at

a

a

a

a

a

Vor  Beginn  der  Sitzung  wurden  gemäß  § 46 Abs.  3 NÖ Gemeindeordnung  1973  folgende

DringIichkeitsanträge  eingebracht:

Nummer

1

Eingebracht

VOn

Bgm.  Berger

Bezeichnung  des  Antrages

ABA  Furth  BA 19-

Katastrophenschäden  -  KPC

Fördervertrag  -  Annahme

Dringlichkeit

Annahme  innerhalb

von  3 Monaten

erforderlich

Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger  begrüßt  die anwesenden  Mitglieder  des

Gemeinderates,  stellt  die  ordnungsgemäße  Ladung  sowie  die Beschlussfähigkeit  fest,

eröffnet  die gemäß  § 48 Abs.  2 und 3 geladene  zweite  Sitzung  des  Gemeinderates  und  lässt

den  Gemeinderat  über  die vorliegenden  DringIichkeitsanträge  entscheiden:

Dringlichkeitsantrag  Nr. 1:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00
Di 09:00

16:00
Do  08:00
Fr 08:00

12:00
12:00
19:00
12:00
12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190  0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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Bgm.  Gudrun  Berger  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den  Tagesordnungspunkt,,ABA

Furth  BA 1 9-Katastrophenschäden  -  KPC  Fördervertrag  -  Annahme"  zur  Beratung  und

BeschlussTassung  in die  Tagesordnung  der  heutigen  Gemeinderatssitzung  aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen

Nach  Entscheidung  über  die Dringlichkeitsanträge  durch  den  Gemeinderat  gibt

Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger  folgende  Tagesordnung  bekannt.

Tagesordnung  und  Verlauf  der  Sitzung

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderates  vom  03. Mai  2022  und vom 14. Juli 2022

2. Bericht  Prüfungsausschuss

3. 1. NachtragsvoranschIag  2022  - Beschluss

4. Subventionsansuchen  -  Konzert  Musikimpuls  -  Burgruine  Hafnerbach

5. Kapelle  Palt  -  Restaurierung  Ziffernblatt  - Auftragsvergabe

6. Vereinbarung  Forststraße,,St.  Blasien"

7. Prekariumsvertrag,,Thennerhaus"

8. Teilungsplan  Gartenstraße/Pointgasse  § 15 LiegTeil  - Beschluss

9. Teilungsplanentwurf  GstNr  729/2  KG Furth  -  Beratung  und Beschlussfassung

10.  Erlassung  Bausperre

11.  Räumung  Erdlager  Steinaweg  - Auftragsvergabe

42.  Winterdienstvertrag2022/2023-Auftragsvergabe

13.  StraßenbauObereLandstraße-BaumpfIanzungen

14.  ArbeitsgruppeNaturraum-PfIege&GestaItungNaturzeIleFIadnitz-Beschluss

15.  ABABA06-AnpassungBenützungsvertragöffentIichesWassergut

16.  ABAFurthBA19-Katastrophenschäden-KPCFördervertrag-Annahme

17.  ARGE  Kleinregion  Raum  Krems  - Auflösung

18.  Kindergarten  -  Anpassung  Verpflegungsbeitrag  und Betrag  für  Bildungs-  und

Beschäftigungsmaterial

19.  VoIksschuIe-AbänderungderVerordnungüberdieHöhederKostenbeiträgefürdie

Mittags-  und Nachmittagsbetreuung  -  Verpflegungsbeitrag  - Beschluss

20.  Volksschule  -  Malerarbeiten  - Auftragsvergabe

21.  Volksschule  -  Erneuerung  EDV-Anlage  - Auftragsvergabe

Parteienverkehrszeiten:  Mo

Di

08 :00
09 :00
16:00
08:00
08:00

12:00  Bankverbindung
12:00
q9:00
12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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22.  Tagespflegeeinrichtungen  für  Senioren  - Grundsatzbeschluss

23.  Schnupperticket  -  Beschluss  Richtlinie  und  Ankauf

24.  Anrainerschreiben  -  Fahrbahnteiler  L7071  - Bericht

25.  Bericht  Bürgermeisterin

26.  Anfragen  und Berichte

27.  PersonalangeIegenheiten  (nicht  öffentlich)

Vor  Eingang  in die Tagesordnung  erläutert  Bgm.  Berger,  den überarbeiteten

Sitzungsablauf,  um den  Vorgaben  der  NO Gemeindeordnung  1973  hinsichtlich  der

Sitzungsführung  zukünftig  noch  genauer  zu entsprechen  und Unklarheiten  zu

vermeiden.  In das  Sitzungsprotokoll  werden  wie  bisher  die Punkte  gemäß  § 53 Abs.  1

NÖ Gemeindeordnung  1973  aufgenommen  und gegebenenfalls  zusätzlich  ein kurzer

Sachverhalt  festgehalten.  Zu jedem  Tagesordnungspunkt  erfolgt  eine

Berichterstattung  durch  den  jeweiligen  Berichterstatter,  anschließend  können,  nach

Erteilung  des  Wortes  durch  die Vorsitzende,  Wortmeldungen  von  den Mitgliedern  des

Gemeinderates  abgegeben  werden.  Sobald  keine  Wortmeldungen  zum

Verhandlungsgegenstand  vorliegen,  wird  der  Hauptantrag  durch  den Berichterstatter

bzw.  die Bürgermeisterin  gestellt.  Im Anschluss  können  von  den

GemeinderatsmitgIiedern  weitere  Anträge  gestellt  werden.  Sobald  alle  Anträge

gestellt  wurden,  wird  zuerst  über  Gegen-  und Abänderungsanträge,  danach  über  den

Hauptantrag  und zuletzt  über  Zusatz-  bzw.  Ergänzungsanträge  abgestimmt.  Nach

jeder  Abstimmung  stellt  die  Vorsitzende  das  Abstimmungsergebnis  fest  und gibt

dieses  bekannt.  Sobald  mit  der  Abstimmung  begonnen  wurde,  können  zu dem

VerhandIungsgegenstand  keine  weiteren  Wortmeldungen  abgegeben  oder  weitere

Anträge  gestellt  werden.  Sobald  über  alle  Anträge  abgestimmt  wurde,  gilt  der

Verhandlungsgegenstand  als behandelt  und es wird  in der  Tagesordnung

fortgefahren.

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderates  vom  03. Mai 2022  und vom  14. Juli 2022

Sachverhalt:  Da keine  Einwände  erhoben  wurden,  gelten  die  Protokolle  a!s

genehmigt.

2.  Bericht  Prüfungsausschuss

Sachverhalt:  Prüfungsausschussobfrau  GR  Gerhild  Schabasser  berichtet  über  die

letzte  Sitzung  des  Prüfungsausschusses.

3. 1. NachtragsvoranschIag  2022  - Beschluss

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di 09:00

16:00
Do 08:00
Fr 08:00

12:00  Bankverbindung
12:00
19:00
12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN:  AT 48 3239  7000 0190 0083
BIC: RLNWAffiKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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Sachverhalt:  In der  Sitzungsmappe  ist der  Entwurf  über  den

1. NachtragsvoranschIag  2022  aufgelegen.  Die öffentliche  Kundmachung  fand  von

29.06.2022  bis 13.07.2022  statt.  Während  der  Auflagefrist  wurden  keine

schriftlichen  Stellungnahmen  abgegeben.  Den,  von  den im Gemeinderat  vertretenen

Parteien  namhaft  gemachten  Personen,  wurde  das  Auflageexemplar  elektronisch

mit E-Mail  vom  28.06.2022  übermittelt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

vorliegenden  Entwurf  über  den  1. NachtragsvoranschIag  inkl. Dienstpostenplan  und

Beilagen  laut  Inhaltsverzeichnis  zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

4. Subventionsansuchen  -  Konzert  Musikimpuls  -  Burgruine  Hafnerbach

Sachverhalt:  Für  ein Konzert  im Rahmen  des  Musikimpulses  auf  der  Burgruine

Hafnerbach  wurde  ein Subventionsansuchen  eingebracht,  welches  den

Sitzungsunterlagen  beiliegt.

Eine  Bedeckung  ist um Voranschlag  und 1. NachtragsvoranschIag  2022  nicht

vorgesehen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  das

Ansuchen  in dieser  Form  und aufgrund  der  unklaren  Struktur  zunächst  abzulehnen.

Gleichzeitig  soll an die übergeordnete  Struktur  bzw.  Förderer  des  Musikimpulses

herangetreten  werden,  um weitere  Informationen  zu erhalten,  sowie  die Erhebung

weiterer  Fördermöglichkeiten  anzuregen.  Es wird  vorgeschlagen  in der  Gemeinde

Furth  eine  Richtlinie,  wie  mit  derartigen  Ansuchen  für  EinzelveranstaItungen,

insbesondere  solche  außerhalb  des  Ortsgebietes,  zukünftig  umgegangen  werden

soll,  zu erarbeiten  und  vom  Gemeinderat  beschließen  zu lassen.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich,  Enthaltungen  (Grüne  Furth)

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

5. Kapelle  Palt  -  Restaurierung  Ziffernblatt  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Die Dorfgemeinschaft  Palt  hat  bei Bürgermeisterin  Berger  angefragt,

ob die Gemeinde  das  Ziffernblatt  der  Kapelle  Palt,  welche  im Eigentum  der

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di 09:00

16:00
Do 08:00
Fr 08:00

12:00  Bankverbindung
12:00
ü9:00
12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  steht,  restaurieren  lassen  kann  bzw.  die Arbeiten

finanziell  unterstützen  könnte.

Die Bedeckung  ist im 1. Nachtragsvoranschlag  2022  vorgesehen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Ortsgemeinschaft  Palt  bei der  Restaurierung  des  Ziffernblattes  mit  einem  Betrag

von  € 1.OOO,-für  den  Restaurator  zzgl.  der  Kosten  für  die Hebebühne  für  zwei  Tage

zu unterstützen,  sofern  alles  weitere  von der  Dorfgemeinschaft  Palt  übernommen

wird.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

6. Vereinbarung  Forststraße,,St.  Blasien"

Sachverhalt:  Das Stift  Göttweig  beabsichtigt  den Forstweg,,St.  Blasien"  zu

ertüchtigen  bzw.  zu verlängern.  Da der  bestehende  Fors'tweg  in das

Gemeindestraßennetz  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  einmündet,  wurde  im

naturschutzrechtIichen  Verfahren  der  Bezirkshauptmannschaft  Krems  eine

Vereinbarung  zwischen  dem  Stift  Göttweig  und der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  gefordert.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

nachfolgende  Vereinbarung  zu genehmigen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00
Di 09:00

16:00
Do  08:00
Fr 08:00

12:00  Bankverbindung
12:00
"i9:00
12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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lll  cöniiqiitü

Marktgemeinde  Furtt'n bei  Göttweig

Ob=rs lsndaVatl*  65, 3611 Furlh bei G5Uweig
Yelefon: +43 273;'tB44522-ö

)n}ornet www.lrthat

Vereinbarung

Th78/2022.5
Keinnzeichen  ['bei Anhmri  bifls angetien)

B»tu41 Eleatbeikr

Jamöck

www  furth.at/datün.sdiu!z/

ßlä'i!)  Th4!!22
!»ii:hmil'il

11
Dali.im

223'.2O22

B]fötl

%'örairibarurüg im Rahmon  doö natursehutzbohördiicion  Verfahrens  zur
Abändarung  des Farstwogog  "8t,  Blaslen"  KG !itolnaweg  - Einbiridung  [n die-
öffenfüahe  Gemetnd*r+lraße

Das E3enedfkt1nerstift Göthvelg  beabsichbgt  die Ertüch!i:gung  und Ver!föngerung  der

Forststraße  ,st. BlasIen'  GsiNr.  3CJ1/5 KG Stelnaweg  bzw. 427/1 KG Paudorf'.  Die

Forststrar&e ist an das öffentlffiche Geme0ndestraßenr»Rz  der Mairktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  arigeschfossen.  Zum  Schutz  der  Öffen(lichen  Interessen  und der  Verkehissic.herhelt

auf  den öfferiUichen  Verkeihrsflächen  wird  zwlschen  dem Beriedik.tmerstift  Göttweig,  Sttft

G61twe1g 1, 3511 Furth bei Göltweig  und der  M.arktgernelnde  F'urth bei Göttwe]g  Folgendes

verefnbart:

ii  Das BenedikThlrierslifl  G6ttwe1g als E.'iHeritUmeriri dor Feirststraße h- aU dmfür zu sorgen,

dass irn Sinrie der Beslimmungen  des !3 45 Abs. 6 NÖ Bauordnung. 2014 keine
füedersch.lagswÖsser  auf  dle  Öflen-!l'iehe Verkehrsfläche  abgeleitet  werden.

Ausganümrnsri  davon sind lerie  Oberflächenwärser, die im Rahrnen der natÜrlicheri
Abfluasverhältnisse  Im Sintie  des Wassermchlsgesatzss  1959  auf  das öfferittiche  Gut

abfließen.

*  Entsprechend  der Bestimmungen  des § 92 der S!rar!ieriverkehrsordrnurig  j960  sind

Verunceinigurigen  auf der äffentWten  Wrkehrsfiöche,  die duvctt deri E)estand oder

der Benaitzung  d'er ForsFsira(!ie en.tstehen, urrigehend  durah d)e EigentÜmeffln  der'

Forststraßa  bzw deran  Be.auflragte  ZU eritfarnsn.

Mi€ reeföklsgOltigern Abse:hluss die»r  Vereinbarurig  stirnm! dlie Marktgerneinde  Furth bei

Ciöttweig  der geplanten  Ert(,ichtlgung  und Vevlängenurig  des Foystweges,,St.  Blaslen'  unter

Bezug  auf die Befundung  der Bezirksh.auptrnanr»schaft  Krems  Fact'ngebiei  Anlagerirecht  vom

1ö.05.2022  (KRW2-NA-223ei/«)C)1)zu.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

('Ä ö!).CIO
iaOO

Co (n500
:r  Oeioü

j2  a(l
0Q ÜO
J2. C0
Th2 CO

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00

IBAN A7 48 323ü '7!t)ö  (l iGXi ö(1/33
e)C. RL%WAT!Wi'ttRE
UID  NR. ATIJ 16Z!14!5L11
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Mbrktgemeind*  Punh bhl  Ööttwoig
üoere  L.andglraße 66. ui'i  Fui{h biii Göllm=l@

Für das Gatmeig  Für die Marklgemeinde Furth bei Gö!tweig

Bürgermeia':enn  Mag Gudiuh  Ber@er

Gee1d1füt5h1hrende!  Gemeinderffi(

Genehrri$t m der Sitzung des Gerneindecales der Marktgemeinde Furlh bei GÖttwekl am

Gemeiörat Gerrieinderat

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

7. Prekariumsvertrag,,Thennerhaus"

SachverhaLt:  Entsprechend  dem  Gemeinderatsbeschluss  betreffend  der

ZurverfügungstelIung  des  Obergeschoßes  im Thennerhaus  als FIüchtlingsquartier,

wurde  dieses  mittlerweile  von einer  ukrainischen  Flüchtlingsfamilie  bezogen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den  Gemeinderat,

nachfolgenden  Prekariumsvertrag  als Miteigentümer  zu genehmigen:

PREKARIUMSVERTRAG
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abgeschlossen  zwischen:
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Miteigentümergemeinschaft  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  und  Josef  Weinrichter'scher

Stiftungsfonds,

Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei  Göttweig

als Prekariumsgeber-in  weiterer  Folge  so genannt  - sowie

Taras  und  Olia  Chubay

Herengasse  36, 3511  Furth  bei  Göttweig

als Prekariumsnehmer  -  in weiterer  Folge  auch  so genannt  - wie  folgt:

1.  Prekariumsgegenstand

1. Der  Prekariumsgeber  ist Eigentümer  der  Räumlichkeiten  in

Herrengasse  36, 3511  Furth  bei Göttweig  Parzelle  Nr  55 EZ 32 KG Furth

Überlassen  werden  folgende  Räumlichkeiten:

Obergeschoß  des  Objektes  Herrengasse  36

Nicht  zum  überlassenen  Objekt  gehören  jedoch:

Erdgeschoß  des  Objektes  Herrengasse  36, sowie  der  Innenhof  und  der  Gemeindekeller

2. Der  Prekariumsgeber  gibt  dem  Prekariumsnehmer  als Prekarium  und  dieser  nimmt  als Prekarium

nach  Maßgabe  dieses  Vertrags  die  unter  Punkt  1 bezeichnete  Fläche  im Ausmaß  von  rund  117  m2 (lt.

KanaIbenützungsgebühr).  In weiterer  Folge  wird  diese  Fläche  "Prekariumsgegenstand"  genannt.

3. Ausdrücklich  festgestellt  wird,  dass  folgende  Einrichtungsgegenstände  ebenfalls  unentgeltlich  bis

auf  jederzeitigen  Widerruf  überlassen  werden:

Küchenzeile  mit  Herd,  ausgestattetes  Bad,  Waschmaschine

Dem  Prekariumsnehmer  sind  die  überlassenen  Räumlichkeiten  nach  ausgiebiger  Besichtigung

bestens  bekannt.

2. Dauer
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1. Das PrekariumsverhäItnis  beginnt  am 16.  Mai  2022und  ist jederzeit,  auch ohne  Angabe  eines

Grundes,  von  den  Vertragsparteien  widerrufbar.

2. Nach  Beendigung  des  PrekariumsverhäItnisses  hat  der  Prekariumsnehmer  den

Prekariumsgegenstand  in dem gleichen  Zustand  wie vor der Übergabe  geräumt  von eigenen

Fahrnissen  binnen  30 Tagen  zurückzustellen.  Der Prekariumsnehmer  ist verpflichtet,  die Räumung

und weitere  Obliegenheiten  bei Beendigung  des Prekariums,  wie insbesondere  die Reinigung  der

überlassenen  Räumlichkeiten, so rechtzeitiB  vorzunehmen, dass diese vom Prekariumsgeber

unmittelbar  nach  Vertragsende  weiterverwendet  werden  können.

3. Vergütung

Der  Prekariumsgeber  stellt  dem  Prekariumsnehmer  den  Prekariumsgegenstand  gegen  einen

Anerkennungszins  von € 150,-pro  Monat  zur Verfügung.  Damit  ist auch die Nutzung  von Strom,

Wasser,  Gas für die Heizung  sowie  die  die laufenden  Kosten  (Betriebskosten)  abgedeckt.  Der

Anerkennungszins  für  das Prekarium  ist jeweils  bis zum 15.  Jeden  Monts  für  das jeweilige  Monat  auf

dem Konto  des Prekariumgebers  bei der  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth  IBAN AT 48 3239

7000  0190  0083  BIC: RLNWATWWKRE  einzuzahlen.

4. Nutzungszweck

1. Der Prekariumsnehmer  darf  den Prekariumsgegenstand  nur  zu Wohnzwecken  verwenden.

5. Haftung

1. Der Prekariumsnehmer  hat Schäden,  für  die er nach den gesetzlichen  Bestimmungen  oder  nach

den Bestimmungen  dieses  Vertrages  einstehen  muss, auf  seine Kosten  in angemessener  Zeit zu

beseitigen.  Kommt  er dieser  Pflicht  auch nach schriftlicher  Aufforderung  und Nachfristsetzung  des

Prekariumsgebers  nicht  nach, so kann der  Prekariumsgeber  die erforderlichen  Arbeiten  auf  Kosten

des Prekariumsnehmers  durchführen  lassen.

2. Der Prekariumsgeber  haftet  nicht  für  Schäden  an den dem Prekariumsnehmer  gehörigen  Waren

oder  Einrichtungsgegenständen,  gleichgültig  welcher  Art,  es sei denn,  dass der  Prekariumsgeber  den

Schaden  grob  fahrlässig  oder  vorsätzlich  herbeigeführt  hat.  Insbesondere  haftet  der  Prekariumsgeber

nicht  für Schäden  durch  Feuchtigkeit,  Brand oder  Diebstahl  an  den  dem  Prekariumsnehmer

gehörigen  Waren  oder  Einrichtungsgegenständen,  gleich  welcher  Art.
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3. Der  Prekariumsnehmer  hat  für  seine  Zwecke  erforderliche  behördliche  Bewilligungen  selbst  Sorge

zu tragen.

4. Der  Prekariumsgeber  sichert  keine  bestimmte  Eignung  des  Prekariumsgegenstandes  zu.

5. Der  Prekariumsnehmer  haftet  für  Schäden,  die nach  Übergabe  des Prekariumsgenstandes  durch

ihn, seine  Mitarbeiter,  Lieferanten,  Kunden  oder  sonstige  im Prekariumsgegenstand  verkehrende

Personen  am  Prekariumsgegenstand  verursacht  und  verschuldet  werden.  Behauptet  der

Prekariumsnehmer  eine Verursachung  durch  Dritte  oder  fehlendes  Verschulden,  trifft  ihn  die

Beweislast.

6. Sollten  Schäden  oder  Mängel  am Prekariumsgegenstand  eintreten,  hat der  Prekariumsnehmer

diese  sofort  dem  Prekariumsgeber  anzuzeigen.  Der Prekariumsnehmer  ist ferner  verpflichtet,  den

Prekariumsgeber  darauf  hinzuweisen,  wenn  zum Schutz  des Prekariumsgenstandes  gegen  nicht

vorhergesehene  Gefahren  Vorkehrungen  erforderlich  werden  und  die  Gefahren  für  den

Prekariumsnehmer  erkennbar  sind.

6. Bauliche  Änderungen

Bauliche  Änderungen  des Prekariumsgegenstandes,  auch  wenn  sie keine  Baubewilligung  erfordern,

bedürfen  der  schriftlichen,  nur  für  den  Einzelfall  gültigen  Zustimmung  des Prekariumsgebers.

Alle  Arbeiten  sind  von  befugten  Fachleuten  durchzuführen.  Sofern  nichts  Gegenteiliges  vereinbart  ist,

sind  bauliche  Veränderungen  bzw  Einbauten  auf  Kosten  des  Prekariumsnehmers  zu entfernen.

Der Prekariumsnehmer  verpflichtet  sich, den Prekariumsgegenstand  samt  Einrichtungen,  Anlagen

und  Ausstattungen  sowie  die  gemeinschaftlichen  Einrichtungen  und  Anlagen  schonend  zu

behandeln.  Der  Prekariumsnehmer  hat die Benützung  des Prekariumsgegenstandes  einschließlich

der gemeinschaftlichen  Einrichtungen  und Anlagen  ohne  Beeinträchtigung  anderer  Mieter  oder

Eigentümer  des  Gebäudes  vorzunehmen.

7. Verkehrssicherungspflichten

Der  Prekariumsnehmer  übernimmt  die  VerkehrssicherungspfIicht  der Zugänge  zum  Gebäude

insoweit,  als er sich verpflichtet,  die Zugänge  und den unmittelbar  vor  dem Gebäude  bis zur
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Grundstücksgrenze  verlaufenden  Gehweg  regelmäßig  zu reinigen  und  von  Schnee  und  Eis

freizuhalten  bzw.  zu streuen.

Die  Verkehrssicherungspflichten  in den  überlassenen  Räumlichkeiten  obliegenden  dem

Prekariumsnehmer.  Dieser  stellt  den Prekariumsgeber  in Zusammenhang  mit  Ansprüchen  Dritter  aus

der  Verletzung  von  den übernommenen  VerkehrssicherungspfIichten  schad-  und klaglos.

8. Weitergabeverbot

Der Prekariumsnehmer  ist nicht  berechtigt,  den Prekariumsgegenstand  an Dritte  unterzuvermieten,

zu verpachten  oder  in sonstiger  Weise  zur  Nutzung  zu überlassen.

9. Betreten  des Prekariumsgegenstandes  durch  den  Prekariumsgeber

1.  Der  Prekariumsgeber  bzw  dessen  Beauftragte  und  Bevollmächtigte  sind  berechtigt,  nach

vorheriger  Anmeldung  mit  einer  Frist  von  einer  Woche  während  der  üblichen  Zeiten  die Besichtigung

des Prekariumsgegenstandes  vorzunehmen  bzw.  den  Zugang  zum Dachgeschoß  zu nutzen.

2. Bei Gefahr  im Verzug  ist der  Zutritt  zu jeder  Tages-  und Nachtzeit  gestattet.

IO. Schlüssel

1. Der Prekariumsnehmer  erhält  bei der  Übergabe  zum Prekariumsgegenstand  gehörende  Schlüssel

(je 1 Stück  M-IHLK  für  Zugang  & Hauszugang).  Die Anfertigung  zusätzlicher  Schlüssel  bedarf  der

ausdrücklichen  Genehmigung  des Prekariumsgebers.

2. Jeder  Verlust  eines  Schlüssels  ist dem  Prekariumsgeber  unverzüglich  zu melden.  Verloren

gegangene  oder  unbrauchbar  gewordene  Schlüssel  muss der Prekariumsnehmer  auf  eigene  Kosten

ersetzen.

3. Sämtliche  Schlüssel  sind bei Beendigung  dieses  Vertrags  zurückzugeben.

11.  Schlussbestimmungen

1.  Sollten  mehrere  Personen  Prekariumsnehmer  dieses Vertrags  sein,  haften  diese für alle

Verpflichtungen  aus  diesem  Vertrag  oder in Zusammenhang  mit diesem  Vertrag  so!idarisch,

unbeschränkt  und unbeschränkbar.
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2. Änderungen  und  Ergänzungen  dieses  Vertrags  bedürfen

Erklärungen  aufgrund  dieses  Vertrags  -  der  Schriftform.

Internet:

www.furth.gv.at

ebenso  wie  rechtserhebliche

3. Die  Unwirksamkeit  einzelner  Bestimmungen  lässt die Gültigkeit  der übrigen  Bestimmungen

unberührt.

4. Solange  die  Vertragsparteien  einander  nichts  Abweichendes  mitgeteilt  haben,  gelten  die  in diesem

Vertrag  genannten  Anschriften  als Abgabestellen  für  Zustellungen.

am

Unterschrift  Prekariumsgeber

Unterschrift  Prekariumsnehmer

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

8.  Teilungsplan  Gartenstraße/Pointgasse  § 15  LiegTeil  - Beschluss

Sachverhalt:  Im Vorfeld  der  Straßenbaumaßnahmen  in der  Gartenstraße  und

Pointgasse  wurden  die  Grenzen  entsprechend  dem  Naturstand  bereinigt  und

gesichert.  Ein  entsprechender  Teilungsplan  der  Vermessung  Schubert  ZT  Gmbh  GZ

52918  vom  24.05.2022  signiert  am  30.05.2022  um 13:12:39  Uhr  liegt  vor.
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Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenjolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  den

vorliegenden  Teilungsplan  der  Vermessung  Schubert  ZT Gmbh  GZ 52918  vom

24.05.2022  signiert  am 30.05.2022  um 13:12:39  Uhr  zu genehmigen,  da die

betroffenen  Anlagen  in der Natur  bereits  bestehen  und fertiggestellt  sind und die

Durchführung  gemäß  § 15 LiegTeilG  zu beantragen.  Dementsprechend  werden  die

im ggst.  Teilungsplan  dargestellten  Teilflächen  1 und 3 in das  öffentliche  Gut  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  übernommen  bzw. die Teilfläche  2 als

öffentliches  Gut aufgelassen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

9. Teilungsplanentwurf  GstNr  729/2  KG Furth  -  Beratung  und Beschlussfassung

Sachverhalt  Im Rahmen  der GrenzvermessungsverhandIung  beim GstNr  729/2  KG

Furth  wurde,  wie im Teilungsentwurf  dargestellt,  eine  größere  Differenz  zwischen

der  in der  Natur  augenscheinlich  bestehenden  Grundgrenzen  und der im Kataster

ersichtlichen  Grundgrenzen  ersichtlich.  Eine  Teilfläche  von ca. 1 03m2 des

öffentlichen  Gutes  It. DKM  wird von den Grundstückseigentümern  des GstNr.  729/2

KG Furth  genutzt  und ist auch  teilweise  in der  Natur  bebaut.  Daher  wurde  eine

Recherche  im Aktenbestand  des Bauamtes  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

durchgeführt.  Auf  dieser  Basis  fand  am 27.06.2022  eine Besprechung  zwischen  den

Beteiligten  am Gemeindeamt  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  statt.

Als Ergebnis  der  Besprechung  wurde  vereinbart,  dass  zur Lösung  der  Situation  der

Antrag  an den Gemeinderat  gestellt  werden  soll, dass  der Grenzberichtigung  wie im

Teilungsentwurf  der  ZT Vermessung  Schubert  GmbH  seitens  der  Marktgemeinde

Furth  bei Göttweig  zugestimmt  und somit  der  Naturbestand  als neue  Grenze

festgelegt  werden  soll. Gleichzeitig  erklären  sich  die Grundeigentümer  des GstNr
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792/2  KG Furth  bereit,  die Grünlandgrundfläche  mit  einem  Betrag  von € 2.500,-

nach  grundbücherlicher  Durchführung  von der  Gemeinde  abzulösen.

04#+

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  dass

dem  Teilungsentwurf  GZ  52871  vom  13.04.2022  der  Vermessung  Schubert  ZT

GmbH  zugestimmt  wird  und eine  Vereinbarung  über  die Entschädigung  in Höhe  von

€ 2.500,-abgeschlossen  werden  soll.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Zusatzantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  das

nachfolgende  Übereinkommen mit  den  Grundeigentümern  des  ggst.  Grundstücks

792/2  KG Furth  zu genehmigen:

TE1L-5/2022-9 www.furth.at/datenschutz/

Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

Ubereinkommen

abgeschlossen  zwischen  den  Grundeigentümern  Hannelore  Dürauer,  geb.  13.11.1965  und

Karl  Dürauer  geb.  08.04.1963,  jeweils  wohnhaft  in FünTkreuzgraben  244/1,  3511 Furth  bei

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Kre*s'-Bankstelle
Di 09:00  - 12:00  Furth

16:00  - 19:00  IBAN:AT483239700001900083
Do  08:00  - 12:00  BIC: RLNWATWWKRE
Fr 08:00  - 12:00  UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898

Seite  15

von  54



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail:
gemeinde@furth.at

Internet:

www.furth.gv.at

Göttweig,im  Folgenden  kurz,,Käufer",  einerseits  und  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig,

Obere  Landstraße  65, 3514 Furth  bei Göttweig  vertreten  durch  Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun

Berger,im  Folgenden  kurz,,Verkäuferin"  anderseits.

l. Gegenstand

Gegenstand  dieses  Übereinkommens  ist die  Ablöse,  des  in der  beigeschlossenen

Naturaufnahme  GZ. 52871  vom  4 3.04.2022  der  Vermessung  Schubert  ZT  GmbH  als

Trennstück  1 bezeichneten  Fläche  im Ausmaß  von 103  m2, welche  laut  aktuellem

Katasterstand  im Eigentum  der  Verkäuferin  steht  durch  die Käufer  zur  Herstellung  des  laut

Naturstand  gegeben  Grenzverlaufes.

lI. Ablöse

Die Käufer  haben  für  die unter  l. beschriebene  Fläche  eine  Pauschalablöse  in Höhe  von

€ 2.500,-an  die Verkäuferin  zu leisten.  Die Käufer  haben  überdies  die Kosten  insbesondere

für  die Vermessung,  grundbücherliche  Einverleibung  und gegebenenfalls  sonstigen  Kosten,

Gebühren  und Steuern  z.B. Grunderwerbssteuer  zu tragen.

iii. Lastenfreiheit

Die Verkäuferin  verpflichtet  sich,  die Grundstücke  satz-  und  lastenfrei  an die Käuferin  zu

übergeben.  Im Übrigen  haftet  die Verkäuferin  jedoch  nicht  für  eine  bestimmte  Beschaffenheit

oder  Eigenschaft  der  vertragsgegenständlichen  Grundfläche.  Insbesondere  hinsichtlich

möglicher  Altlasten  wird  seitens  der  Verkäuferin  keine  Haftung  übernommen.  Den  Käufern  ist

die Grundfläche  hinlänglich  bekannt  und der  Haftungsausschluss  wird  zur  Kenntnis

genommen.

IV.  Zahlungsmodalitäten

Die Käufer  verpflichten  sich,  die Durchführung  der  Grenzänderung  ohne  unnötigen  Aufschub

beim  Grundbuchsgericht  zu beantragen.  Die Ablöse  ist innerhalb  von  zwei  Wochen  nach

Vorliegen  des  Grundbuchsbeschlusses  auf  das  Girokonto  der  Verkäuferin  bei der

Raiffeisenbank  Krems  AT  48 3239  7000  0190  0083  RLNWATWWKRE  einzuzahlen.

V. Schlussbestimmungen

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di 09:00

16:00
Do  08:00
Fr C)8:00

12:00
12:00
19:00
12:00
12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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Das Übereinkommen  wird erst  mit beiderseitiger  rechtsverbindlicher  Unterfertig

rechtswirksam.  Mit der Rechtswirksamkeit  der  Vereinbarung  verpflichtet  sich die Verkäuferin

dem in der Naturaufnahme  GZ. 52871 vom 4 3.04.2022  der  Vermessung  Schubert  ZT GmbH

festgelegten  Grenzverlauf  zuzustimmen.

Sofern  Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  unwirksam  werden,  bleiben  dennoch  die übrigen

Bestimmungen  aufrecht.

Ergänzungen  bzw. Änderungen  dieser  Vereinbarung  bedürfen  der Schriftform.

Für die Käufer Furth  am

Für die Verkäuferin Furth  am

Bürgermeisterin  Gudrun  Berger geschäftsführender  Gemeinderat

Genehmigt  in der Sitzung  des Gemeinderates  am

Gemeinderat Gemeinderat

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

10. Erlassung  Bausperre

Sachverhalt:  Es soll in den kommenden  Wochen  und Monaten  der

Bebauungsplan  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  hinsichtlich  wesentlicher

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00

Raiffeisenbank  Krems Bankstelle  DVR:
Furth  0062898
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE  Seite 17
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Themen  wie  Versickerung,  Stellplätze,  Dachbegrünung,  Grundstückszufahrten,

Nebengebäude,  Mindestgrundstücksgrößen  und Einfriedungen  evaluiert  und

adaptiert  werden.

Um zwischenzeitlich  unerwünschte  und  dem  Ziel  der  angedachten

BebauungspIanänderungen  entgegenstehende  Vorhaben  zu verhindern,  soll in

folgenden  Bereichen  eine  Bausperre  erlassen  werden:

Errichtung  von Nebengebäuden  auf  Grundstücken  ohne  Hauptgebäude

Errichtung  von versiegelten  Stellplätzen  und  Zufahrten

Die inhaltlichen  Details  und die AusFormulierung  der  Bausperren  wurden  bis zur

Gemeinderatssitzung  mit  dem  Raumplanungsbüro  erarbeitet  und  fristgerecht  der

Sitzungsmappe  beigefügt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Verordnung  über  eine  Bausperre  zu beschließen:

4/2022-13

Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

www.furth.aUdatenschutz/

Der Gemeinderat  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  beschließt  in seiner  Sitzung  am

20. Juli  2022,  TOP  10  folgende

VERORDNUNG

einer  Bausperre

§'l

Gemäß  § 35 Abs.  1 des  NÖ-Raumordnungsgesetzes  2014,  LGBI.  Nr. 3/2015  i.d.g.F.,  wird  für

alle Grundstücke  und Grundstücksteile  mit der  Widmung  Bauland-Wohngebiet,  Bauland-

Kerngebiet  und Bauland-Agrargebiet,  die im Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  liegen,  eine  Bausperre  erlassen.

§2

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  DVR:
FurthDi 09:00  - 12:00  0062898

16:00  - 19:00  IBAN:AT483239700001900083

Do  08:00  - 12:00  BIC: RLNWATWWKRE  Seite 18
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Die Bausperre  wird aufgrund  der beabsichtigten  Änderung  des Bebauungsplanes  erlassen.

Zweck  der Änderung  des Bebauungsplanes  ist es, die textlichen  Bebauungsvorschriften

hinsichtlich  folgender  Regelungen  zu überarbeiten:

Verbot  des Neu-  oder  Zubaus  von nicht  im Sinne  des § 20 Abs.  2 Z. 1a zweiter  Satz

NÖ ROG 2014 für die Ausübung  der Land- und  Forstwirtschaft  erforderlichen

Nebengebäuden  und Anlagen,  deren  Verwendung  der von Gebäuden  gleicht,  sofern

auf  den  Grundstücken  nicht  gleichzeitig  Hauptgebäude  errichtet  werden

beziehungsweise  nicht  bereits  mit Hauptgebäuden  bebaut  sind -  im Sinne  des § 30

Abs. 2 Ziff. 15 NÖ ROG 2014.

Regelung  der  Versickerungsfähigkeit  von  neuen  oder  erweiterten  KFZ-

Stellplatzflächen  im Freien  sowie  von  neuen  oder  erweiterten  Zufahrten  auf

Grundstücksflächen,  sofern  dies auf  dem jeweiligen  Bauplatz  technisch  möglich  ist -

im Sinne  des § 30 Abs.  2 Ziff. 24 NÖ ROG 2014.

§3

Baubehördliche  Verfahren,  die vor Beginn  der Kundmachung  bereits  anhängig  waren,

werden  nicht  berührt.

§4

Diese  Verordnung  tritt an jenem  Tag in Kraft, der auf die zweiwöchige  Kundmachung  folgt.

Die Verordnung  tritt 2 Jahre  nach ihrer  Kundmachung  außer  Kraft, wenn sie nicht  früher

aufgehoben  wird.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

11. Räumung  Erdlager  Steinaweg  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  wurde  von der

BezirksverwaItungsbehörde  Krems  (KRW2-NA-1  1 8/002)  zur  Räumung  des

Erdlagers  in Steinaweg  verpflichtet.  Es wurden  von drei Firmen  Angebote  eingeholt:

Firma

Tiefbau  Burger

GmbH

Wagner

BaugesellschaFt

m.b.H.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

Leistung

Aufbereitung  und

Entsorgung

Aufbereitung  und

Entsorgung

Angebot Betrag  inkl. Ust

22187  vom

O1 .03.2022

20.06.2022

€ 100.043,34

€ 107.27  4,30

12:00  Bankverbindung

12:00

ü9:00

12:00

12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle

Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501
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Franz  Göstl

GmbH

MateriaIaufbereitung  23.06.2022

Tiefbau  Burger

GmbH

Franz  Göstl

GmbH

Wagner

Baugesellschaft

m.b.H.

Entsorgung  22187  vom

O1 .03.2022

Materialentsorgung  23.06.2022

Entsorgung 20.06.2022

Internet:

www.furth.gv.a

€ 99.162,00

€ 160.788,00

€ 146.850,00

€ 397.800,00

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestel!t  und in

nachTolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Firma  Franz  Göstl  mit  einer  Angebotssumme  von € 99."t62,-inkl.  Ust  zu mit  der

Aufbereitung  und Räumung  des  Erdlagers  zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich,  Enthaltungen  (Grüne  Furth)

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

12. Winterdienstvertrag  2022/2023  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Für  die Durchführung  des  Winterdiensts  im Winter  2022/2023  in den

KGs  Palt  und Oberfucha  wurde  beim  Maschinenring  Service  NÖ-Wien wieder  ein

Angebot  eingeholt.  Bereits  im Winter  2021/2022  wurden  ortsansässige  Landwirte

befragt,  ob diese  ggf. die Winterdienstbetreuung  im Rahmen  des

IandwirtschaftIichen  Nebengewerbes  direkt  im Auftrag  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  durchführen  möchten.  Da sich  jedoch  kein  Landwirt  gefunden  hat, ist nur

der  Maschinenring  als Dienstleister  verblieben.

Die Bedeckung  ist im 1. Nachtragsvoranschlag  2022  gegeben.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

nachfolgenden  Winterdienstvertrag  für  die Saison  2022/2023  zu beschließen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Di 09:00  - 12:00  Furth

16:00  - 19:00  IBAN:AT483239700001900083
Do 08:00  - 12:00  BIC: RLNWATWWKRE
Fr 08:00  - 12:00  UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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Dieflrojis
vom
land @Naschmenring

VERTRAG

abgesdilossen  zwischen

1- Maschinetmng  Seivice  NÖA/Wen;  'MR-Service"  eGen  mbH,

3580  Hom,  Mokj  72,

im Folgenden  kurz,Maschinenring-Service"  genannt  einerseits  und

2. der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obe're  Landstraße  65;  3511  Furth  bei  Gf5ttweig

im Folgenden  kurz  .Gemeinde"  genannt,  andererseits

wie  fotgt

L Vfüli0gbgvgtaibfünil

Mit diesern Verföag werden alle der Gemeinde gemäß den eirsch1äg5en gesetzUchen
Vorschriflen  urid dari alk)emei«n  Verkemsictgungspflichten  zukomrneriden  Adgaben  im
Zusammenhang  mtt dem Winterdmnst  für  die ö  Anhang  özeichneten  und besdiriebenen
Straßen  und  Wege  dern Maschirienring-Service  zg  selbstständigen  Besorgung  ütxmragen.

Im Rahmen  der  Durchführutig  derSchneeräumung  und  Streuurig  gelten  folgende  Regelungen:

1Maschinenring-Service  »rpfltditet  öh,  öen  'Mnterdierst  eigenverantwortlich  und
unaufgefordert  aJ  denim  Anh;'ng  entsprediend  dgrPnoritffl  bezefchneten  Straßen  und  Wege
durchzföühren  Abweichend  vom Anhar4  ist ö»  Gernetnde  herechfigI  bei Nütwendigkeit  im
Eir+zetfalle  anderslautgide  Anweisungeri  ziu geben.  Derartige  Anordnurigen  sind schfötlich
festuhalten  Für die Beurtejung  der  Nohmvdrqkeft  der  Durchführtmg  der  Täjgkeneri  durch
Maschinenrtng-Service,  öt die Sorg!alt  efnes ordnungsgen'iäßen  Durchschnittsmerischen
maßgebend.  Bei der  Auswahl  br  von 'Maschinenring-Servö  für  die Schneer;aumung  unö
Streuung  eirizusetzenden  Persorxen,  wird  auf  die  Wünsche  der  'GemeThde  soweit  als möglich
Rüd«sicht  genommen  Wenn die wintermchen  E?f?üsse  (Veremungsgefahr  und dgl)  an
e?ze)nen  Fahrbahnsteuen  auf  den  Straßen  deri  Verkehr  mn Fahrzeugen  im 5esonderer»  Maß

gefährden, sm*d diese Stellen überdies trhit gee5neterrn (Streusplitt oder Streusalz),  irn
Eimtzplan  festgeJtem  und e?gezeLhnetern  Streurriateria! zu beskeuen

Die von Masch?erirfng-Service  übernommenen  Tätigkeiten  beziehen  sich auf öie Zett
zwisdien  ü.  Uhr  und.24.  Uhr  an fdgendert  Wochentagen:  Montag  - Sonntag

Außerhalb  der vertragUich geregelten Zeiteri übernirnrnt Masch?eriring-Servtce keinertei
Haüung,  es sei denn,  die  Gemeirhde  nirrimt (mi 'Bedafsfall  komrete Dmnste von
Maschinenring-Semce in Anspruch  und tent dms tm Einze!faffl mtt Die Beurteilung der

Notwend5keu von Tätigkeiten obliegt in diesern Fall der Gerneinde.
Das Streugfö wird 'vn  der Gemeinde recfözetttg, ir» ausreichender Mer4e und Qualit-t zur
VerhThgung gestellt

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

SeJte l vm4

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00
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DlaProlia
vom
Land @Maseh'inenrfng
2.  Beginn  und Intensitfö  der Sctwieeräumungs-  urid/oder  Streumaßnahmen  richten  säch
grundsätz!ich  nach  einem,  unter  Beffid«sichtigung  derVerkehrsbedürh'iisse  afö'  den  jeweiligen
Straßen,  in'i Bnvemehnten  k  Gememde  zu erstel!enden  Bnsatzplan-  Die Schneeräumung
hat an den Hauptverkehrsstnecken  zu begmnen  und erst  in weiterer  Folge  Nebenstrecken
(Hotufahrten  tind  dgf)  zu dan.  Bei der  Sheuung  ist exponierten  Stellen  (Steigungen,
Bergkuppen,  Wa!ddurchfahrten,  Brücken  und  d)l.)  besonderes  Augenrnerk  zu widrnen.  Auf
außergemöhnliche  Vorfälle  und/oder  Naturerergriisse  weist  die Gemeinde  besonders  h?
Gleiches  g:!t für  sonstige  wirnteniche  Umstinde,  dm der  Gemeinde  »n  Ditten  zur  Kennföis
gebracht  wurden  In soldien  Fä)len  ob)fegt  es der  Gernefride,  Priorttäten  zu setzen

3  Karin  aufgrund  von vorhandenen  Schneemaigen  oder  sonsögen  Ekamentar-  Ereignissen
(z.B  Eisregen  o ä)  der Winterdjenst  nm  im afomerlichen  Maß durchgeführt  oder
autechterha)ten  wemen,  so mt  der  Adtragnehmer  un»rzüglich  die Gemeinde  hiervon  zu
unterrtchterx  tuid  rmch deren  Anweiaingern  den Nnterdienst  fortzJühreri.

4  Jedey  in der  Verembaiung  arigda2hne  Anharig  wirö vm  den Partemn  ausdr'ücklidi  zum
Vertrigsintatt  erklärt

5  Vorershvia[igerDurchführungderobenangefumtenArbeiterninderjeweiligenSafson,g:bt
die Gemeinde  der »n  Masch:neririg-SerÄce  unter rnögltchster  Berücksichtigung  der
persone)Nera Wünsche  dec Gerne:de  t'aft  gemaditeri  Person  bzw. Personen  mr  Ort,  alle

Hinweise  auf  Gehste5kanten,  Sefüäctb,  BodeweJlen,  den Abstand der Schneestangen
zurn  Straßenrand  und  dgJ bekanrit  Döse  lJte«weisungen  sind  in einem  Begehungspmtokoll
schrifömh  festaihatter»  und soyhl  'von der Gemmnde  als auch von  der/deri  mn der
Durchfühnmig  des  Winterdienstes  bebföen  Person/en  zu unterzeichnen

ffll. Entgelt

Als  Jairesgrundpauschale  wird  pm  Saison  und  Tour'fur:
Herr  Rarnoser  ein Betag  vorn EUR  7443,OD  für  dm Bereaschal  tid  Übemahrne  der  Haftung
gernäß  Pur*t  Ill  des Vererages  ir*L  34] Föurn-  hzw  Steusturyden  für dm äaut Beilage
efngezeichnete  Tour  vereinbart  .)ede  wettere  anfalk=nde  Stunde  wird rryn EUR 94,üü
verichnet

Fahrer:
*  Herr  Rarnoser  -Traktor  nni( SchrieesciNld  unö  Splitsheuer

Als  Sffindensatzwird  ein Betag  »n

EUR  94,ü0.....bei  rnaschirüel(er  Räumurag  bzw  S'buung  mit  Trakfor  verembart

Be: der  %ferwendung  vorx Schneeketteri  mivö zusät.lich  pro Stunde  unö  Paar  ein Betrag  von
EUR  t2,(]O  verredinet.

Für  Schneeräurnungen  und Skeuurx;len  an Sann-  und Feigtagen  sowm  Nachtstunden  von
19 €X) Uhrl»ts  5.(:10 Uhrwird  ein Zusch[g  :  Höfö,  von  0 % verrechnet.

Zurn  Zwecke  derAufzeichnung  der  Öurchgdührteni  Arbefö;n  bzw  afögewemeten  Zeiten  wird
e?  AuRragsbuch  (Lieferscherne)i  geführt-  Dieses  mrd  dem Auftraggeber  ehest  möglich  zur
sestätigt,ing  vorgelegt

Q
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Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00
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:[HaP  rolisg
vam
:Land @Maschinenr%
Zur Bestätigung  im Namen  des  Aufö'aggebers  ist
Herr/Frau
Bauhoffe&er  Feröand  Bruekmr  b«.  Bau)tofleaer  Johanries  Hofstetter

zustind5
Es ist jeweils  auf  viertel  Stunden  aufzurunden.

Die angegeberien  Preise  verstehen  sich exk!. Un'isatzsteuer.

Zahlurqsbedingunqer»:
Maschinenr?g-Service  stelltAnfang  Noven'iber  2/5 der  Jahresgrundpauschale  ftir  de  Monate
Noverriber  und Dezember  in Rechnung,  de  restlichen  3/5 der  Jahresgnindpauscham  für die
Monate Jänner,  Februar  und März sowie alle angefallenen  Stunden  die nrcht in der
Jahresgrundpauschak»  inkludiert  sind  (>3ü Std)  wemen  mit Ende  März  in Rechnung  gestelR

Die Rechnungsk.gurig  erfolgt  an:

Marktgetneirme  Furth  bei Göttwe$
3511 Furth  5ef Götfweig,  Obere  Lantfstraße  65
Die Zahlung  erfolgt  innerhalb  »n  14  Tage  netto  ohne  jeden  Abzug.

lll.  Haftung  von  Maschlinenritng-Service

Mascttinenög-Service  haüet  für  die omnungsgemäße  Durchführung  der in Punkt  1 dieses
Verhges  übernornmenen  Tätigkenen  im Rahmen  der  ernschlägigen  geset[ichen
Bestimniungen  urxl  der  allgerne:en  Verkehrssicheningspflchten.

Die Vertragskei[e  hatten fest, dass durch dmse Verembarung  die Gemeinde  wetterh?
Wegehalter  in. Sinne  des § 13j9  a ABGB bleibt  igid alx)esehen  von den nach Punkt  I
übernomrneneai  Tat'gkeiten  durch dme  Vereinbaning  keine weRere Überkagung  der
WegehanerpflLhten  und FY[ichteri aus der StVO auf Maschiwnring-Service  staaidet.  Es

b!eibt  daher  iris5esondere  A$abe  der  Gemeiride,  nach Bedaf  urid im Einzeffall  zusätzliche
Anordnungeri  zu treffi.n,  dm Adstelking  vün Warnzeidien  bei besonderer  Gefahrlichkeit  ai
veranlassen,  öe  Kontrol[e  des Straßenzustandes  vorzunehmen  und dgl
Maschinenrmg-Service  m jedoch  verpflichtet,  ihr  bekannt gewordene  Mängel  des

Straßenzustarndes  (Frostaufbrüche,  Kana[deöelbeschäd$ungen  und dgl)  un»rzüglLh  der
Gerne?de  zti  mden
Für Schk,ifspuren  aii deri R.iumol»erfläct»n  und Randsteinen  übemirnrnt  Masch?ennng-
Service  keine  Haffüng

IV. Vertragsdauer

[)ie  gegenständmche  Vereinbarung  gilt  für  die W?tersaison  2€)22/2023,  das  heißt  in der  ZeR
von 1. Nowrnber20Z2  bis 31. März2023  Vordem  l  Novernberbzw  nach  derri
31. März  kann  dö  Geme?de  im Bedarfsfall  auf  Anordnung  de  bereits  für den  Winterdienst
I:ierettsteherideri  Dienste  von Maschinenrtig-Service  in Anspruch  nehmen,  wobei  dies  falts  die
Grundseiö  dargegenständIichern  Vere?barung  getten.

Die Genneinde karin den %fertrag jederzeit  aufkündigen,  wenn  Maschinenring-Ser#ce
wiederhoR  um  tro €z schrffllicter  Mat'nung  durch  die Gemeiride  deri  W?terdienst  nicht

.Sem  3 vm  4
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:Dte  P r O- fitB
vom
Land @- Masehfmnringa
entsprechend  den  Bestimmungen  deser  Vere:bapung  durchführt.

V. Schlussbestimmungen

Dieser  Vertrag  wird in zweifacher  Aus%tigung  ersteltt,  wobeK jeder  Verhagsparföer  ein
Exemplar  erhä[t
Die  »rfiegenöe  Vereinbarurig  wme  vom  Gemeinderat  der  Gemeinde  !ti;!!0':!jg.....

in der Stzur<  arn !"!!!-!!'-....  genehm$t

Der %fertagsabschluss  sowie  aJmlNige Änderungen  oder  Ergänzungen  öieses  Vertages
bedtmk.n  der  Schrfflfom.  Dfe  Vesparteierh  erklären,  öass  tm  Zeitpur*t  der
Vemgznterfertigung  keirie  Nebenabreden  bestehen
Die Vertr:agspattemn  verzichten  aJ  die Anfechturig  des  Verh'ages  wegen  § 934  ABGB

Für Aufteher,  dm Unterriehrner  i S. des Konsumentenschutgesehes  sind,  wim  für
särntliche  li'ertagsstrefögkeiten  die ZustärdJet  des Gertchtes vere?bari,  in desseri
Sprengel  Masct'binenrThg-Service  se?r»eri Sitz  hat.

Der  Auftraggeber  gestdet,  dass  persünenbezogene  Daten

Datansmgeset=  zuläss$  - gespeicherf  werden

FücMaschirnenging-Service: Für  dm Gerrieinde:

somA  nach  derrn

arn

(TJe«  Elürgemieister+TDie  Büreirn)

arrr

Gesdiätsführermer  Gerneinderat

Ggriartdem

a
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

13. Straßenbau  Obere  Landstraße  - Baumpflanzungen

Sachverhalt:  Im Rahmen  der  Wiederherstellung  der  L7071  (Obere  Landstraße)

sollen  auch  Baumpflanzungen  in den Nebenflächen  durchgeführt  werden.  Geplant

ist die Pflanzung  von  ca. 50 Bäumen.

Ein Angebot  (220513  vom  20.06.2022)  der  Firma  Josef  Schöller  GmbH  mit  einem

Stückpreis  von  € 745,80  inkl.  Ust  ab 5 Stück  wurde  von  Vbgm.  Farasin  bereits

eingeholt.  Ein Vergleichsangebot  010465/0001  vom  29.06.2022  der  Firma  Praskac

in Höhe  von  € 807,95  inkl. Ust  ist zwischenzeitlich  eingelangt.

Die Bedeckung  wurde  im 1. NachtragsvoranschIag  2022  bei 5/612-002  vorgesehen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Ankauf  sowie  die Pflanzung  von maximal  50 standortgerechten  heimischen  Bäumen

für  die Bepflanzung  der  Oberen  Landstraße  gemäß  dem  noch  zu ermittelnden

Billigstbieter  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Zusatzantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Ankauf  und die Pflanzung  an den  ermittelten  Billigstbieter,  die Firma  Josef  Schöller

GmbH  zum  Preis  von  € 745,80  inkl. Ust  pro Baum  zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

14.  Arbeitsgruppe  Naturraum  -  Pflege  & Gestaltung  Naturzelle  Fladnitz  - Beschluss

Sachverhalt:  Im Rahmen  der  Arbeitsgruppe,,Naturraum"  wurde  ein Vorschlag  zur

Gestaltung  einer,,Naturzelle  Fladnitzwiese"  auf  dem  Gemeindegrundstück  1049/1

KG Palt  eingebracht.  Vbgm.  Farasin  als  Arbeitsgruppenleiter  berichtet.

Teil  der  Gestaltung  ist auch  eine  Streuobstwiese  mit  alten  heimischen  Sorten.  Ein

Angebot  O vom  10.06.2022  der  Firma  Günter  Kirner  in Höhe  von  € 3.238,19  inkl. Ust

liegt  vor. Aufgrund  der  Streichung  der  nicht  benötigten  Angebotspositionen

Pflanzerde,  Wildschutzgitter,  Bodenaktivator  und  Wühlmausgitter  verbleibt  eine

Auftragssumme  von  € 2.749,63  inkl. Ust.  Vbgm.  Farasin  hat  im Rahmen  einer

Markterkundung  die  Angemessenheit  der  angebotenen  Preise  geprüft.
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Die Bedeckung  wurde  im 1. Nachtragsvoranschlag  2022  unter  1/363-400

vorgesehen.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  dass

das  gemeindeeigene  Grundstück  "Fladnitzwiese"  im Sinne  einer  Erhöhung  der

örtlichen  Biodiversität  zu einer  Naturzelle  entwickelt  werden  soll.  Basis  dafür  soll It.

Protokoll  vom  5.5.2022  u.a. ein geändertes  Mähmanagement  des  Fladnitz

Wasserverbandes  unter  Wahrung  des  Abflussgeschehens  der  Fladnitz  im HW Fall

sein,  umfasst  die kleinflächige  Pflanzung  von  standortgerechten  Bäumen  zur

Ausweitung  des  begleitenden  Baumbestandes  (3-5  Bäume)  sowie  die Anlage  einer

Streuobstwiese  (einzeilig)  mit  alten  Hochstamm  Obstsorten.  Pflege-  und

Erhaltungsmaßnahmen  im Sinne  des  HW-Schutzes  sind  davon  nicht  betroffen.

Die Kosten  dafür  belaufen  sich  für  die  Obstbäume  It. Anbot  Baumschule  Kirner  nach

Abzug  nicht  erforderlicher  Posten  (Wildschutzgitter,  Pflanzerde  etc.)  auf  € -8

inkl. Ust.  «= 2 6 -73,7f t,-,,,

Die Pflanz-  und Pflegearbeiten  werden  ehrenamtlich  vom  Verein  "dfg  f"-

Dorferneuerung  Furth  bei Göttweig"  durchgeführt,  beziehungsweise  sollen  auch  die c"2 ""/'a  5"(
örtlichen  Schulen  eingebunden  werden.  Das  Mähmanagement  wird  Vbgm.  Farasin

direkt  mit  den  Mitarbeitern  des  Bauhofes  besprechen.  Q  a ,

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

15.  ABA  BA06  -  Anpassung  Benützungsvertrag  öffentliches  Wassergut

')
:'l .f"

Sachverhalt:  Im Rahmen  der  wasserrechtlichen  Verhandlungen  zum  Mühlbach  in

Steinaweg  wurde  gemeinsam  mit  den  Vertretern  des  öffentlichen  Wassergutes

festgestellt,  dass  der  Benützungsvertrag  für  die öffentlichen  Kanäle  auf  öffentlichem

Wassergut  nicht  mehr  aktuell  ist, da diese  teilweise  von  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  an den  Gemeindeabwasserverband  Krems  ins Eigentum  übergeben

wurden.  Eine  entsprechende  Vertragsänderung  wurde  daher  erstellt  und zur

Beschlussfassung  übermittelt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den  Gemeinderat,  den

nachfolgenden  Vertrag  zu beschließen:
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Vertrag

Internet:

www.furth.gv.at

über  die  BenÜtzung  von  öffentlichem  Wassergut

(ersetzt  den  Vertrag  m/  1-25.062/  24-W-9ö  vom  17.1990)

Vertragsgeberin

RepublNk  Österreich  (Land-  und  Forstwirtsdiaftsvenvalfüng  -  Wasserbau);

Offentliches  Wassergut,  vertreten  durch  die Lar»deshauptfrau  von Ne) als Ve+wa(terin
des Öffentllchen  lfVassergutes

Vertragsnehmer

Marktgemeindei  Furth  böi  Göttweig,  Obere Landstrai3e  65, 3511 Furth bei Götbivcig

I.

Gegensfönd

Ist dle Icianspruchnahme  von öffentlichem  Wassürgut  i+'i dei  Kalahlialyeweüide»

Steinawegari  öer,Fladnib'.

Katastralgemeinde iiGrundsitijcksi Nr. Grundbuchseinlagezahl  

Steiriq,;,4g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,' 45ü 264

Nutzungsurnfang  und  Erhaltungsbereich

Die Republik  Österreich  stlmrnt  der Errichtung,  der Erhalfürx)  urid dern Betrieb  einer

AbwasserbeseitigungsanIage  auf  dem,  deni Öffentllchen Wassergut  zugehärigen,
bundesetgenen  GrundstÜck  Nr. 450,  EZ 264,  Katastralgemeinde  Steinaweg  nach
Maßgabe  dac beiliegandon,  oiriori  w*coiitliföari  Vort.ragcb*et»ndteil  bildenden  Lagüplanüc  iri

folgendem  Llrnfang  zu:
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Grundstück  Nr.  4!!),  KG Steinaweg  -  ,Fladnitz:

4+ E:nmalige  Querung  der,Fladnitz"  rnit e:nem Misclqwasserkanal  im Bereid» des

aufgelasserien  ABA Pumpwerks  Klein-l'l/ien  zwischerh  den benachbarten  Grundstücken

Nr. 386/1  und Nr. 462, beide KG Steinaweg  (Strang  2a).

KG Gö+füeig

l&  i

2egen:B

Der  Erhaltungsboreäeh  wird  wie  folgt  festgslegt:

Der Erhaltungsbereict'i  entspricht  dem Nutzungsumfang

Dauer

Dieser VerLrag wird auf die Dauer  des rechtrnäßigen  Bestandes  und des Betreibens der gc-

geriständJichen  Anlage innernalb  des 'hiasserrecht)ich  beiyill![gten  Zeitraumes  der Erstgenehrni-

gung  abgeschlossen  und setzt  die Ertei)ung  der isasserrechtlichen  Geriettrnfgung  voraus.

Für  diesen  Vertrag  gelten  die  unter  Punkt  iN und'  III  ut+d die  in der  8ei1age

angeft)hrten  Bestimmungen.
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IL  Vei [i«g»liba(jiiimuiigen

1. Bemitzung

Dlese den Gegenstand der Vereinbarurig  btldende Benützungseinräuririung  ist in einer eir"ien
iivesentlicher'i Vertragsbestandtell  bl]deriden P(anunterlage  rnaßstabsgerecht  dargestellt.

Aus dfeser Planbeilage  müssen sowohl dle katasterm.äßige  Darstellunq  der berührteri  bunde3-

eigenen Grundstücke  als auch dOe Art und der Umfang der vertragsgegenständlichen  Benüt-
zung ersichtlich  sein. Die Planbellage Ist lür belde Vertragspartricr  verbindlich.

3erJe von dieser Planunterlage  bzw. vom in Pkt. 1 beschriebenen  Benützungsurrifarig  abwei-
chende  Änderung  ist iri einer gaondarten  Plarxbeilage darzusföllen  ur»d bedarf  der neuürlichen
schriftlich  zu erteil'enden Zustimrnung  der V'ertragsgeberin.  Diese Zustimmung  kann bel sach-
lich geringfügigen  Är»derungen durch Vidierung  der jeweil:gen  Änderungspförie  erFolgen,

Darüber hlnaus ist jede Veränderung  dcr Bodensubstanz,  die Eritnahme von Erde, Lehm,
Sand, Steinen und dgJ. sowle jedwede  Verär»derung dec Geländeforrn (Gelänöeanschüttungen,
Abtragungen,  Planlerungen,  uferkorrekturen  und dgl.) und des Uferbewuchses  sowie dici Be-
pflanzung rnit Bäumen und Sträuchern urizulässlg, soweit derartige Maßnahmen rifcht vom

eingeräiirnten  Nutzungsrech:t  uvnfasst sind,

Falls für die Durchführurig  von Bauarbeifön  das öffi=nt)iche Wassergut  berxützt werden  rnuss,
sind al!rällige, für den öffentlichen  Fu13gänger- und Fahrradverkehr  bestfmmte  Flächen In ev-

nem dem Zweck entsprechenden  Zustand zu erhalten  bzw. ordnungsgemäß  gegen die Benüt-
zurig abzusichem  und nach Abschkiss  der Bauarbelten  ordr»ungsgemäß  instand zu setzen.

Sämtl:cha auf Bundesgrund situierfe  Anlagentelle  slnd vorn Vertragsnehmer  entsprechend
dem wasserrechtiich  bewllllgteri  Projekt  zu erhalten.
Die Eföalturgsverpflichtung  bzw. Schadensbehebung  kn Erhaltungsbereich  umfasst  insbeson-
dere dle Erhaltung  der Ufer, allfälliger  ufersicherungen  und des Bewuchses (sornlt auch d:e
Besaitigung  von bruch- oder umsturzgefflhcdetertv  Gehö1z) und die Entfernung  von Anlandun-

gen urbd Verklausungen  sowie die Wahrnehrriung  särntlicher  VerkehirssIcherungs(:xflichten  irn
Ert+aJ('ungsbereich. Vom Vertragsnehrner  sföd an geFähr116en Steillen ausreichende  Abslche-
rurigsma(3nahmen  herzustellen  und auf Dauer zu erhalten.  Sämtl:che dabel entstehende  Kos-
ten s:nd vom Vertragsnehmer  zu tragen.

Eigenturnserwerb  nach !  418 ABGB ist ausgeKh1üS5en. Die Verbtjcherung  ier  Ver!tragsrechte
wlrd grundsätz!itJ'i  ausgeschlüssen.

Der Vertragsnehrner  verpflichtet  sich, die in der Büilage anl'ührten,,GenerelIen  Auflagen  der

%Vasserbauverwaltung  bei 'i/er1et3ung von Leltungen und Kanälen aJ  Öffen.tlfchern Wassergut"
einzuhalten.

2. Vertragsdauer  und  -beendigung,  behördlidte  Bewilligungen

Dieser Vertrag w')rd a:uf die [)auer des rechtmäßigen  Bestandes und des Betreibens  der ge-

genständlichen  Anlage innerhatb  des wasserrechtlich  bewllligten  Zeitraumes  der Erstgenehmi-
qunq abgeschlossen  und setzt  die Ertellung  der wasserrechtlichen  Genehmigung  voraus.)
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Die Einholung  der für  die Enichtung,  den Betrieb  und die Erhaltung  der  vertragsgcgcriständIt-

chen Mlage  bzw. der unter  Pkt. 1 näher  umschrleberxerq  vertragstnäßigen  Nutzung  der bun-

deselgenen  Grundsfücke  eforderlichen  behördlicheri  Bewilligurigen  obllegt  ausschtteßlich  dem

Vertragsnehnner.

Die Vertraqsgeberin  ist zur sofortigen  Kündigurig  ohne Einhaltung  einer  Kündigungsfrist  oder

elries Kündigungstcrmtns  berech.tigt,, rierin  den'i Konseriswerber  bzw. dessen R«htsnachfolger

die fijr  deri  Beerleb und die Ertialfüng  der gegenstärtdli«l'ien  Anlage  erfon:lefüdien  behördli-

chen E3eitvi11igungen  versagt,  wenn  sie tLir die tatsächllch  ausget'Kilqrteri  Arilagen  vün Anfang  an

nict'it ausrelchertd  oder nicht  gesctzesentsprecherbd  wareri  oder  ia.ienn sie l'hm ganz oder  teil-

welse  entzogen  weiden,  wenn sie ablaufen  oder  erk'schen,  oder ii'iier)n  die Anlage  stillgelegL

odcr  aus sonstigen  Gründen  nicht  betrleben  wird.

Dasselbe  gilt, 'i"i'ellll1 der Veivagsnehmer  vertragsxvidrige  r-!aßnat"hrnen getroffer'i  oder  der cin-

9erE1urnten Bcriütungsbewill:gcing zuwidergehandeit hat.

Der Vertragsnchmer  hat dert'i Veriii'alter  das öfferitlchen  %Vassergutes dcn Eintritt  des Erlös-

chenstal:bestandes  m:t c0ngeschrlebenern  Brief und unter ZurverfügungsteIIurig  der Bezug

liabendcn  Unterlagen  anzuzeigen.

Dcr \h'rtragsnehmer  verpfliclTet  sich, inrierhalb  eir»er festzustzenderb  Frist nach sclirifelicfü:.r

Auffordecung  dic gcgenständliche  Arilage a'J  öffcntlichem  Wassergut  aiif  seirie Kosten anzu-

passer,  abzuändern  üdec zu vcrleger»,  falls dies aus wasscrmrtschaftlichen  Gründeri  erfordcr-

licfi ist. [rn Fallc der Versetzung  ist in der glcichen  Frist am ursprünglichen  Platz der vorige

Zustard  wiederFierzusteIlen.

Kamrnt  der Vertraqsnehmar  diesen  Verpfllchtungen  nicht  oder  nicM  rechtzeltiq  nach, dann ist

die Vertraqsgeberin  zur sofortigeri  Kündigung  ohne Einhalturig  einer  Küridigungsfrlse  oder  ei-

nes Küridk3ungstermin.s  bere6tig[.

3. Räumung

Der Veitragsnehmer  hat die auf öfferitlichem  I/i/assergut  errichtete  Anlage nach Beeridigung

des Vertragsverhältnisses  innerhalb  elner von dei- Vertragsgebenn  f'esuusetzendcn  Frist zu

entfernan  und die Llegenschaft  geräumt  irn selnerzelt  ijbernommerien  Zustand  zu übergeben.

m,  Aä1gemeine  Vertragsbestimmungen

1.  Verb?igSpörß«)n

Die vertragsgegenstänäliche  Benützungseinräurriung  ist nicht  an andere  Rechtspersonen  über-

tragbar  und sie darf auch keiner  gesüriderten  rechtsgeschäfüiöen  Verfügung  untei'zogen

vierden,  sie ist vlel.mehr  an den Vertragsnehmer  gebunden.  Jede Art der L)bertragunq  der

Anlageri  Ist unter  der Sanktion  der soFürtigen Auflös.ung  des 'i/ertrages  dieses  Vertrages  b:n-

rien 2 Monaten  riach Änderung  des Reci'xtsverhälföisses  der Vertragsgeberin  schriFtl]ch anzu-

zeigen.  Die Ubertragung  des Vert:rages  aiif  Dilte  bedarf  der schrlftlichen  Vereinbarung.
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2. Haftung

Der Vertragsnehnier  haf'tet gegenüber  der Vertragsgeberin  ftJr alle in Zusammenhang  rnit die-
sem Vertrag  stchanden  Schäden,

Er verpflichtet  sich ferrier,  die Vertragsgeberin  gegen a!le Ansprüche Dritter  im ZusarnmB4-
harig rit  diesem Vertrag  schad- und klaglos zu halten.

Dfe Vertragsgeberin  haftet für Schäden, ausgenomrne.n Personenschäden, nur für Vorsatz
odcv grobe Fah.rfässigkeit. Der Vertragsnelirrier  wird gegen die Vertragsgeberin  insbesondere
ke(ne Arispfüche  resuUJerend aus Bestand und Anlagen bundeseigener  Liegenschaften  (tföch-
wassersciätjen,  Geschiebefijhrung,  sonstige  V/itterurigseinflüsse  u. dgl.)  erieben.

3. Betrefüngs-  und  vorübergehendes  Benüföungsrecht

D'ie Organe des Verwa[ters  des öffentllchen  Wassergutes  sind berechtigt,  die zur 8erK»tzung
über{asscnen  Grundstücke  und Grundstücksteile  einschließlich der dararif  erric)Teteri  Bauten
und Arilagen jederzeie zu Kontrol]zwecken  zu betreteri.

Im Bedarfsfall  (Hoct-iwasserereigrils,  Instandhaltungsarbeiten  etc.) hat die Republik  e)stcg'reich

das Recht, die veitragsgegenstär»dlichen Flächcn vorübcrgehend Z!J benützen. Die Vefijg-
barmac!>ung des Grundes mit süfortiger  Wlrkung  kanri dle Republlk Osterreidi  nach Maßgabe
dieses Vertrages  auch in jenen Fä!len betrüibcr» unö durchsetzen,  in yielchen nicht die Grund-

eOgentürnerin, sondern eme andere Körperscha(t  des öffentlichen  Rechts oder ein geförderter
Rechtsträger,  in rielcher  Rechtsbez:ehung  zur Republik Österreich  auch inimer,  die vorsteherid
genannten  MaBnahrnen durchzufüh.ren  hat, Zulr Durchführung  übernim.mt  oder ziir Durchrüh-
rung übertragen  erhält,

Einer» Anspruch auf En:t.sdiädigurng kann der Vertragsriahrner  hieraus nicht abteiten.

4, Grenzmarkierungen

Der Vertragsnehrrner  ist verpfiichtet,  auf dle irh seinem Benützungsbere»ch  eingebauten  Ver-
markungssteine  und sonstlgen Grenzzeichen zu achten und deren Abhiandenkomrnen  unter
Angahe des Datuinsstandes  unverzüglich  dem Verwaiter  des öffer»tllchen Wassergutes  zu
melden.

5. Änderungeai  um  Schrifüichkeit

Es wicd ausdrücklich  restgestellt,  dass zum Zeltpunkt  des Vertragsabschlusss  keine mür»dii-

chen Nebenabreden  bestehen.

Al!e Abändeningen  und Nebenabreden  zu diesem Vertrag haben nur (fültigkeit,  wenn siB

schrlltllch  verelnbart  werderi.  Schrlfülchke!t  Ist igtsbesondere auch fijr eirhe Andeyung dieses
Vertragspunktes  an sich erfordarlich.
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6. Vertragskosten

Allc rr»it der Errlchtung  dieses Vertragas  sowie Im Rahrrien der gegenständlichen  Benützung

Öer bui'ideseigenen  Grundstücke  zur Vorschreiburig  gelangenden  öfferxtllchen  Abgaben,  K015-

ten und Gebühren  viemen  vom Vertragsnehmer  gel:ragen.

7. Salvatorische  Ktausel

Durch die Unzulässigkeit  ods  lJrtwtrksamkeit:  e:nzeJner vertraglicher  Bestlmtnungery,  vvird dic

Güttigkeil:  des Vertrages  nicht  txrührt.  Unzuläs';lge  üder unviiirksamc  Bestimmungen  sind

durch so)che Rcgelungen  zu erseten,  die 6:.m '.virtschaFtlicheri  Slnn üder  Zvieck  ier  betroffri-

nen Bestlmryiung  am föcsten  enfsprechen.

8. Vertragsausfertjgungen

Dicse+- Vörag  wird in je eir'ier für dic Veitragsgeberfö  und für den Vertragsriehmcr  bestimrn-

tevi Ausrertigiinq  errichtet.

9. Zustandekomrnen  des  Vertrages

Die E3indung der 1/ertragsgcbr.rin  afl dieseri  Vertrag  tritt  erst  mit Feitigung  durch  die VerLrags-

geberir» ein.

10,  DatenschutzrechtIiche  Bestimmungen

a)  Die Vertragsgeb=ein  verarbeltee  dle ihr ',rom Vertragsriehmer  rnitgetellten  personenbezo-

genen Daten au(  Grund)age  des A+t 6 lit b DSGVO. Veranevvor!lictyer  der Datervcrarbei-

tung  ist der Vertragsgeber;  rür clessen Elereich ist d0e

KPMG SecLlrity Ser'ilces  Gi?1hH

Kudfichstraf3e  41

4ü20  Linz

m9!o.1.g"jia  1

-(IIS  [Ctpn'rhi  it:rk>p.aiiftragter: b«tel[t,.        .

b) Die Datemrerarbeitung  erfo[gt  zurii Zweck der Abyv:ckfung Jes  Vertrages  und al[ffllliger

daraus  resuitlerender  Rechtsstreitigkeiten.

c)  Efne Datcnübern'xit.lung  erfo[gt  an die WasserbauvcrwaItung,  an Gerichte  und Vecvza(-

tungsbehömen  sowNe die Rüchtsvertretung  der Vertragsgeberin  im: Falle von rechtlichen

Auseföandersetzurxgen.  Wei.ters kartn elne Datenübecmittlung  aufgrund  gestjzilcher  Best-

imrnungen  - etwa an aen (an.desrechriurigshof  ('Jiederösterre.idi,  vorn Land ?):edersbr-

reich Lieauftragte  un:l  zur vollen  Vers- chiiviegenheit  verpflichtte  Drltt.e, deii  Bundesrech-

nungsho('  oder  das zusUndtge  Bundesministerlurri  erfordertich  werden.

d) Dle Daterx werdern von der Vertragsgeberiri  spätastens  bis zum  Ab)auf  des 3. Jahres riach

Beerxdlgung  deg Vertragsverhältn0sses  und aler  damit  zusamment'iängenderi  mög!tchen

Rechtsverfahren  aufbewahrt  urd  dar»ach gelösch.t.

e) Den betroffer»er» Personen  steht  nach Mar!gabe  der Art 15 ff U)SGVO und innerstaatlicher

Rechtsvorschrtften  das Auskunbrecht,  das Recht auf  Bertchtjgung,  das Recht  auf  Lö-

schurig  (,,Recht  auf  'i/etagessenwerden"),  das Recht  auf Einschrärnkunq  der Verartieitung

und das Widt.rspruchsrechi:  zu,
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f)  Für die Überwachung  der  Anwendung  der DSGVO zuständige  Aufs]chtsbehörde  ist die

Daeenschutzbehörde

Wickenburggasse  8
1C)80 Wien

Te1efon +43  (ü'i1521  S2

Diese ist berufen,  sich mtt  Beschwerden  elner  betroffenen  Person oder  Beschwerden  ei-

ner  Stelle,  einer  Organisation  oder  eiries  Verbandes  zu befassen,  den Gegenstand  der Be-

schwerde  I.n angemessenem  umfang  zu untersuchen  und den Beschwemeführer  inner-

halb einer  angemessenen  Frfst  (Jber den Fortgang  und das Ergebnls  der Untersuchurig  zu

unterrichten,  irisbesondere,  wenri  elrie  weltere  Untersuchung  oder  Koordinierung  mit  ei-
ner anderen  Aufsichtsbehörde  notwendig  Ist.

Vertragsgeberin

St, Pö4ten, am ia

Für dle Republik  Osternelch  (Land-
und Forstivirtscha!tsvenvaItung  -

WasseHbau)

Vertragsnehrner

Furth  bei Göttweig,  am
Für dle Marktgemeinde

Furth  bel Göttweig

Basölosen in der GernenntmJssitzun@ »m 14.0720C!21

(Neunteufel)

Bü.qemmsterin Gudrun Berg»r

(Llfüerzelchriung  gernäß

Ne) Gemeindeordnung  1973)

Ges%Aihrendtir  Gemeiinderat

Gemeinderat

Gemeinderat

Abstimmungsergebnis:  einstimmig
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Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Internet:

www.furth.gv.a

16.  ABA  Furth  BA  1 9-Katastrophenschäden  -  KPC  Fördervertrag  - Annahme

Sachverhalt:  Mit  E-Mail  vom  13.05.2022  wurde  von  der  Kommunalkredit  Public

Consult  (KPC)  der  Fördervertrag  für  den  Sanierungsbauabschnitt  der  ABA  nach

dem  Katastrophenereignis  vom  Juli  2022  an die  Gemeinde  übermittelt.  Die

Annahme  des  Fördervertrages  hat  auTgrund  der  Förderrichtlinien  innerhalb  von

3 Monaten  vom  Gemeinderat  zu erfolgen  und  wird  daher  zur  Beschlussfassung

vorgelegt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Die  Bürgermeisterin  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

nachfolgenden  Fördervertrag  samt  Annahmeerklärung  zu beschließen:
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Mt)rkl[Pnltiinde  FufTl'i bel G(ittweig

Obere  Larn!straac  65

3511 Furth bei GöttwelB

nternet:

www.furth.gv.at

FÖ  R D ERU  N GSVER  TRA  G

abgesc}il0sSen 3uf[rund  deS Um'1%'a'Ilf0rd[!rungsße!ietzes, BGBI Nr. 185/)199J Id[I  !b'i.Khlr1  der 8undesrn1nittarin

fÜr LandWirt$Ch8ftr  Regfon*n und TOtffNSff)Lli äl'i FÖrderullgs(iebG'r, ii'eütrerel't durch di(' KoT1Nnunalkredit Publ]C

ConsulRng GmbH, TUtkerlStrThne 9. A-K]90  W)en und dem fömelllngSnehm+!f  MarktgeiYlelnde  FUrth b('i G&ttw*lg,

GKZ 31309, Obtire LaltdStr;»ße 6S, 3Si1 Fuith l)el Ciött%vei(,.

1.  Geget'stand  des F5rderunHsvertrages

L1 Gegen5tarid dies(!'s Vertr;lges, .f1ntra6!;liUlYIJnef C1(]6191, 0S! (ile Fomerul%! d€r MdßTiühme:

8ezeichnu'i.g Abiiiasserentsr:irHutiHsaiiföqe
Bil 19 Hür:hwasset (}7j2C:)21

;uiiktiorisf.ihiqkeitsfrist  31 u.2021

die aLlf 1/orqchlag dcr KOn'ifflissiön für diti Mgelegeriheiten  der WJS";e;rwlrtsChJfe Vam 09.C1S.2022 it.:n d#r

allndeSrüliniStenr' fUr Lanfüvirtschafv, I(eKicn=n und Tourlsrnus mit Et'itsc}ieidun@ vom 10.0S2022  p,ew.:ihr*

vrvrde.

12  Gri.indlaga fur dlF' F0rd€ri.+ngsefüSCheIdtjrig bi[tlen dle mlt dem F6rderun&Sait!SI}t(hen vorg%tcn  Urter1.:i8en

gern'aß 4 B drr  For:derungsrichtIinIen fur die komm'.iriale SiprJIungiwassszvIrischaff  2ü16 lin dcr Folge ,Ft'lL")

Im Ealle UClr'>al.'liCh[!' Falsctl;'lneaberi t!'i  d(!r A(XrJg'itellung  Odl!r t'1meeht'1iF4 biehalt 5tC11 der la6r(lPrllng!gt'hi'ü

'iiür, ilUC)al strafrechtlict'e  (oir*quenzen  cinzulfüen.

L.3 Dle bei{iagetidcn  Ajlgeinelnen  VefüitBxbedfögung=n  (Elcilagi: 1] bilden einer» iritcgrlerpndan  Bestandteil dii=ses

'Verkr3geS. Ifn FJII litCln Unklarheiterl  bel deT Venragsatls'lIgi1ttg  k(fönen neben (l(ri  ForderungsrichtIiriir-n  und

den Tccliniischen Rj=h:llni:eri. fi.)r die SiedlunBs'nasierwirtsföa(t  s.ibsidiär  auch die A.llgenyemen

RahricririCh.tili1ien Nir aic GewJföri.ing '/cn FOFdTun8e11 tNS Bundesmi(tatn  ARR 2'ü1{1, BGBL II N( 2Üf'1/2i:p4

idgF, zur AiiileguriB  her.:ingezr+.gen werden.

1.4 !iofürn tD:'l ForderlJnt',snehmel SP1n4.. rselts lem.iinden [)rltten  mit der IJ ütse'Fzu nß d"r  Mal':nal1me betra Llai (z.B. irn

tt.itimen einai FletrauunB mit eineir üienst1eisjun4 vün allBemeinem i+iinscha!aJii.liem Interesse), ii'crpflichte:

si<h der Fo-rdcrungsr.etimer sicherzi.istelOeri, a:iss aie Be;rauunB und Finanzierurig der Ma?.nahme im Eink.larig

mltderi  beiöIiFenrechtliChtri  Bt!Stln1mklngen andden  B-estimrnurißen dis;es 1ürderungSvertra8eS erFOlßk.

2. Ausmaß  und Auszahl'ung  der  Förderung

21  Fur Ö.:is unter  Pk( L besahrieberie Vt,rfüaben betragen.

di=r 'iorl:iufige  Fördt'ru+'i,;o.sat;r

die  vorlJufigen  forderbarürx  }riii'esU<ioü  skosfen

di? 'i'or15u'!i(?,e  F'auii;öale  Für dat leltljt'lßSfriFOrmatlC!n5."»'/SCeIn

4€,DJ %

LCO.ODl],.('.ö Eurü
O,OO [ura

Die G("i.Jtn'fü:1l'detuf!g  im 'i'CXföuflgen  NOITTmate 'iOTT 40 I)(XI,CI)  Eufö  Wird  In FOrm VlIöln (n'.f!?StltlI)IXZ'.l'i(:hl:lgit"n

,ju!;betahlt.

22  lil'i lu@e der Eridabreclmung karn !aOl1 der (üimmunalkredlt  Pub!lc ConsuRun@ GrnbH eine Erfünhuri8 dj-r

(e)rdeT5aren 'n'i'I5tltiCIrjSkC1'itPn [)hne Vorla[e  an die Kammission lo Ah@e'=egentlC!ter' Cler V!/-!'i!erl!llr(:%haf!  IJtYl

hllCht.tenS 15 % aneikaririt  ivrdi:n.  )n dleSpirn Fall erhoh[  ilCh da'i Namiriaka ent'ipre=cherid dcrr» F6rderi.,ngssatz
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3. Ausxahlungsbediri@u+iga+i

Internet:

www.furth.gv.at

3.1 Dm Aus;ieiNung  der  (nvestitIC)nszij'iicl'I'lis=ip  f!rFO%t VC1rbt'ha1t11C51 lhrer  5udgL'tjr('rr  Ver%bJrkL'it  Iri 2WE!i Rjlt(>n

riacli  1/oilage  von  Recl1nung!inac)1ai'i'k'!icn  Im Wege  des Anü»tes der  Landesregieriirig.  %'i'ei'bii  elii

Rechnun(sriachwüib  sp,itesteris  zu deri  Tarvhirien  k5.2.,  1S.5,  1S.8.  bzw. n5.iL  bei deir Kommunalkredie  P'uWk

Consulll%  GrYll:lH eirigegüng.en  iit. crFolBt  die t'i:u5Zah!uf1g füm  je'ive'lliRe(1 Quartatseinde.

3.2 Der eri}e lnvestltlaiiszu:ichuss wlrd ufüer Eirtiehaltung eines Oeckungsrücklasses von 1CI \!l riech Vütlage ei:ties

RechnLIIiPi'inac)'lXleisa mit amiclizelIl&er FlfflktN0nSfüh:igk.('ItSme(d1lnß ausbezahll werden. Erivaige Restartieitarr

Sind nur danl1 rÖrderunEsfählß, '.Nenl1 'ile Innerhalb dtr Ferkigstel1ungsfrist (= l lahr n;lCö taRSäCh1iCh4"r

Funktloriisf.ihiHkeit) dure}iBefuhrt 'berden.

3.3 [)le €cidabrechnun@buriterlaBen sind späbstens 1 !afür raCh Fertigsttdlkiiig der Ma('!nahme (= <ptitestens 2 l;ihre

rtüch tatsichl0cher Fuixktionsf;ihigke{t} de)m Amt der L;inc!esreHierung vorruleHen. Nach L1bcrprufurH3 dleser

UnterJcn  Llnd €iurchführuri@ der Kollaudlerun,ii ClLltch daS Am( (ler Land'e5rcßkr11ffiß warden iie aFl tffi;

Kommuna)kr'e'tlÄt Publtc Consultirig (;mb>t weitergeleitel  die etle [nelabirechnung tt'Ör+1lmml AHTßrund di4SPr

Endabreclihun@ wlrd der i'isieite lqivi:isR«tions;:u.schuai (nk!usive dem e0nbeha}ten.en öa.:kutiB'iröcklass ausbezahlt

WefdeThl,

3.4 %'ler&en Zahlungcn nicht unmittelbsu voi'n !orderungsnehnier vürBenornmeri, ss'ndürr'+ (ltier etn

konzeriiinternas !iquidlFiiff5rY};lfüigemerit  (,,Ca!il1 P(>OJ(18") aJ(!!i%'iCkt![l, 'Sln(l ZLl'i:lt'-l;(h  folgenfü:' Llriterlagen

vorzulgBen'
* Nachvieis  uher  die försacfüiche  Bezahlung  dat .yur För<lerurg  teantrag,terx  !elsti.uyqen  {z.B. entbpretheiice

Zahlung=fü'Jeji
4 ThlaCb!tjelS kfüer d!e AktMLlrurlR der Retat:8ten 1rlivL!Stitlt)n tn der 8i1anz des Förderungsn.ehmers

i Nac}iviels [}ber den tatsiichiicliei'i Atisqleich der BülaslutiBen cJurch den FördcruriBsnehmer bis zpr Vorlag-s

dcr  EnitJabrechnung.

3.S Mii'1desJebuhri"Mtndl'!;lent8eIT ABA: VOm Fürdcrun@sriehmer Ibzw. bei Vi:rb3riden VüTTh deri kostentra81!ndtT1

Gemeinden) i5t gemaß 'j7  Ab!i.  k Z 13 FRLfür die Ki')m.lYRlfülle  s:E!d!LFlgswa!i5ierWirt«h:ift 2C116 fflpülcsteriS  Zum

Zeitpunkt d&r AuszaJifüng der ersten Fo«derunBsrate der Nach'heis zu erbringen, dass eine Bei'ititzungsgebühr

oaer ein aenützunHsentgelt in der ll!i'he Vün zumindest 1 Eu(6%= Ihk!ugfvg USt. vori den aagpschjüssenan

Eini,volvnern  eirlgE!h[)beti  Wild.  Il?i ZL}FiaiT'lmensföIfjssen  na}eThrerer gE!bühr('nekitliebender  §llriSt(SCher  Personeq»

Wlrd be) Nlchterreic)Wn der LiilXleSthOhe die F(irderlJl1ß t%lr. nu:r anföitt@ ai.ia4e;iah1t, Dieier NaCh%Vli'i Itt b(!i

Anlagerh zur $:nstilndigen  AbwasserentsoigunB »n  bis zu 25ü Haus;insrhlüsieri oder bci Förderungen gem.

4 4 Abs. 1 Z 13 bis 15 #R nicht zu erbritigen.

4. Schlussbest1rnmungön

4j  [.e« FarderunHsr.ahmer @rk:lärti dgn ßa8enst,ind1ithen Fordti.rv+i@svertrag mitrels beil{eBender

Annahrr.eerklärun.g 'iorbeha1tlos anzunehmen.

4.2 Der Forderungs4eöer erüchtet sich an di'e Zusl(l1eru'rig der Förder'ur'ig ttjr dle Da'uer vün d«ef l1onaten ab dem

Eln0ai'iger» des Vertra,ges  beim  Ft'rderungsnefüi'ier  geburiden.

)fömmunalkrföit  PubllcConsulting

DI Ctirlstopha  Gl..iy [)i D0'. ffiarqres  L.iber

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  - 12:00

Di  09:00  - 12:00

16:00  - 19:00

Do  08:00  - 12:00

Fr  08:00  - 12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  B-a-n-kstelle

Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  01 90 0083

BIC:  RLNWATWWKRE
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65,  3511  Furth  bei  Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail:
gemeinde@furth.at

Internet:

www.furth.gv.at

s

KüMMllNÄ
KREmT, {'lIlIlIC  (:ütlSLILTlllLi

JI
ALLG- EMEM  VERTRAGSBEDINGUNGEN

DER SIEDLUNGSWASSERWIRTS(J-IAFTIBsiIage 1)

Al%emaliisi

t. Dsr Fördeiu.'igxxiertia,; wird rnit dem Tag des Ein1ar4ens det
ordniaiigigemaß  unterfmigten  Anriahmeerklärun@ bei dei
Kommunalkredtt Pubiic Carisufün@ GmbH rechtsivlrksain, vi'obei

d«r F45rdarurBsii'artraq wr  bei votbehalttlüter  Aonahrne
tbitaride  kommt

1  AJff;illigai R'tdeiun@swnraBsänderungion  badurfen der
ScMt'rForm. M(lndllche  Zusaizyereinb*iuh@eri werdgn ntht
Bestandttil  emi FÖrder'ilpg5VI:'rtragliS. EinC' AfTderung dieser
!3miiiiiv»i»g  kann nur =chrifaich eifolHgii

i  Bel Andarungen beitehender  Feirtk:rurigsvertrJge iim  de
ii i=füagl'ch  yiiröiiibaran  Rrden.inBsküiiditia=aen, se  der

uraprünBlicheh Zuslchervng zu(punde 1(iHgr5 »rterhun
anriivhndon.

4 AIS 6#(1t1t331and f(il )lile )'lechtSsveitigkeR(!n, tlie SIC)'I aus dem

!äideiungsvar':raB  eiHefüii,  wird das tachlich zustandl@e Gerichr
in TAllen vereinbart.

rpfllchtungtn

I füi-  Pördetnprichtlinmn  fThr die kornmbitxal
5iedlungnv«serwlrtstMh  201ß liri tW Fal@e ,FR(')  untJ die

elTt(fü'allten.

nvaiiung oder Varpflndunz.  oder auf andere Weise zu

3. die rG'rtl@IVn4ßIYlittel W1dr111i1lg5ße1föäß, wirt:tchaftjch,  s{)arSam
,ind zwcköAla  iu verwenden,

4. alle Eraignlsse, dla die Du?htühnuin8 (lder dle ErretchunB des
Porderungsziwickes der Ma3nahmen verz%em.  ur.m%l«h
nüachen  oder dmei'i  Ablnderung  erforJrm  iiiurden,  der
Koiamunilkimi(  Publlc Conaulting GmbH aus tiiHenet tnitiatiiie

umieriü51ich anzuzei@an

S d:eKommuriaIkredItPubIicCansuItlngGrnbHüberbal**iehtlgt
lii sshandlung Skeh@nte ader erledi@e Ansüchen üoet Anti%«
aiif  Fö'dt'runK  Cjar Malli'la)1TY!e bäl anderen öffatitllchen
F&ueaaun3s4eberri t#s »iti  Abicnliin  det Aiiizghlun,i  züi
in(ormi4!rar1  Die MRt!llUFIg!iOlllCflt fütüiFft auCh I@N

an!uei"}t

6. öe  ßtst1rninur4en  des G'echbeliand'bngi@esatzes.

D6k/1m1nffi!füNsverbot  @@mJ(i i 7 b des Bei'iiitrjttrtari
Hsiellur1gsghetzis,  BGBI. Nr 22/197D d!gF. IJ  btachttn.

anzuzeigen urd eine 2ustimmung hiarf(lr einsuhülen,

!l  die sefördariei+ Anlagen 5is jlJr BJnallchsn Auszahlung dei

larih. zu betroihnn.

9, dle fur dle Durchfü)vung  uhtl efüat Befüeb der Anlage

erfüzdeillcMn Bei»i-li@uhBsn r«htzelt:g  zu ermrylen, mlt der
Durchh)t'iruin@ der LeistunB gm'nAn dem iiereiiibarien  ZeRplaii,
anmniten unverzuglich ngcl'i Geiv)lhrung ör  Rrderurig zu

bsglrinen, dle Lemung .n.lBliß duiti.>uföhiaeri iirnJ diese tnnirhalb
der vere=nbartan, ansorvten ititerhialb eiriier angeaneisenen
Ft'sc. abaischließs,

lü. 'i5mR1km für ihn veibindliche  wrgahe
viertb*werbsrecmIlche  BestlmmunHen elnziföalteri.

11. t'ui Eirivernehrnenshsrstellu.nB rnil derü and im Hiniilit;k a'ar d ii
EffthalFuT%l hr  Fördenings!iestirnmunBsri  (li@ Nfö(hlr1(.!Vifl ü5(!!
die Prüf;.iiy der bgabsichtigteri yiivgabt  iand gur Aiifliir:[*tung

ai!h  '?leit€r€ 11ii13i1;)g4n e4!m Amf  d4'ü Lindesnßt"runR
iierzuleB-n, iföem  aiesas ni(ht aumniCkliCh davon ab51eht. 1Da5
Einy*rnehmgn gi:[ ah hetgt'icellt, *enn slch die xumn%e
Olenststetle nicht 'nnrih.xlb  vori tachs Wachen. Heretbnet vti'n
einrangen üi  unteri4sn  beim Amt der LandesreBerun@,
schrftlich  ätißert. Dpr Fördetun@qeber kanri bei einei al+fäl iigen
?rüfung  im !laJinign der entfübrec%nung vün  dsr
E:nvernehmenshersteIlung .ibhye<hende Feststelluiigen und

!ieurtai1unB4n treffcw),

12. daS AtYlt deT LaThdtiSr€@iörul1g uber ({i(! Elnleltung n

iiergabe.iechtl-ctyn  Nachprl)fun@verfahren  umB=hend zu
Infürrn:igren.

li  dle )om,munalkredR Publlc QnsuttJ  GrübH uher dle
Bsivntragung sJmtllcher %rderungqii  fi:ir [1guichtqi'4en iui
J«rw*ttting  und Nutziir4  V0n prruuerbaren  Efü'ql@il 12!1. TaTlf-
und InvestliIomö.rderur<en  gernä@ Okomanyiat;i.  KlIEN-
eizeraan3"akt.onenl  zu unteir+chtaii.  S@lßqn betelts
;6marun3en  aus dw.  UFG kir diese AnJa  .iutbex;ihlt  weird*ri
ssiri, so sind dleie zurückzuzahlen,

14. ffie Planung urid artlicne aauaufsichC der Mai3hahmen voh ddüi

BeF4ten odi»r iin 41+ßenen 'iVirkunasbt-reic'ü entweder  voii eiriem
unternehmen, an tfün ese Gebietsk6rperschaTt aberaiegend
bettiigt  ist. odty einer ?ac!%abt=ilun(< üder einari  Bauarm sirisr
(iebiet:iMipür<ct'mft  duichFuhrin  xu lasss,

sj. bel der .Absfutia'izr4 d«ir l1afknahme und b-i den eföggsetzten
PrCidukt=Tli alif dfö! lJt'lglebigkälT llnd Quamät öiCfWl@ :'Ul dfö
Energieeffizienz (ledcht  !u neHmen. I+i der Ausschreibung sind
ent.spi«heriris  ouaJr'sanfordarungeri  Testxuleger+, woba

anzuwendsride Nürmen und Re@el'yierke l«8. vün eR)i'AV.
ö'ii'GW. DwA, GRIS. sljVT'i anzuihreri  sind,

16. <oneA)llmaßnahm("Ti 'ff"e Z.ffl Olchtheitskontiolleii  Von Ki"ialen.

wassarleiai.uriaeni knflchtell  BeCkEal'l. lISW ßFtrenfü vorT
Bauauftra5 bxi.v. [iiieMungsauftrag  an eir.ep. unabhlngigtti
FachkundiBen AuTira@nehmer zu veigeberi. und mit Messmlt'ieln,
dle dein Matl-  unrl Ekhgese'z für  den amtlichen Lln(!l
r-iceschJTtliC+ffln  V9Aehr  entxprgchen. d'archfuhren ru
laiien.

17. dle  Ai.ifihrun((  d@r (vtiAil,ltiiiitan  %OT1 daFur  Bdugten  zu

'J4!ran1a;ien  Oder  dur':htllhröll  2u  tassen.  a;itfeia  bel

ParietenVerket1r8z.gnvi  i.  iviu  uu.uu

Di  09:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

rc.vv  taaiiryvt.iuiiiuuiiH
12:00

ü 9:00

12:00

12:00

r1ClllIt.k)CiIILjdIII%  rlRI;lll.:l  L)dllÄ)Ll:illl:i

Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083
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Marktgemeinde Furth bei Göttweig

Obere Landstraße 65, 351 'l Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O I Fax: +43 2732/84622-22 I E-Mail:

gemeinde@furth.at

Internet:

www.furth.gv.at

ta SICIl beim 8taitr1eb t'lne} Al1laße elneT fachkiindig*n  Pet10n fk

li«diencii,  i«%em *q sich um eitien F(Srdeningsnqlii'iier  g»mäft

% 5 Z I hls 3 FRl h.indel!,

ig (ui  dii:  ubep.vaiehung  dei  8ett1ebes  d*r  Abwasser

eiiiii:irggays*iiIage  etne l'er-iiribariing  mii plner Tachki.niiigen

Petson  abxuschlie)len.  ;O'lIT1!l  es sic'i  um  elnen

Ft>rderut'igsnehmer  gemd'R S S Z 4 €Rl  hanclelt.  und  SIChr

zbite'llen,  dass die  g»fordene  anlage  öurclt  fachkundige

+)ersoi*n  gew;nat  iyird.

Ma'3na1'im=n  der  Korrimunalkredit  9ub1ic (:omufüng  GinbH

naih  7i.isii:heiung  d=r Rrder.in@  ;rii eAtlgen  hat  Andemfalls

5ehi11  sich del  FäüderutJllgeb!F  di@ StOiatiltrxl{lg  def

21. dle  (gmmiina'ikredit  Public  CoiisultinB  CimbH 1,5@r Blle

dea Koianiunalkredli  Publlc (an!ültin,ai  Gm5t1 aa«üt eintu)'io!etr,

Elne geiingfi»gige  Ände-run@ lie@i ledi'irifalls  rtrht  aehr  be

Xosieiii+bsschreltur4on
 Vbil  fflntleStt+l'.-  15%,  ml  tineM

zusiltzlichan  Proi.tikt  rgder bei eirur  za.iiaföFchen

ygais»rrecPitl.ichcn  B=iiill'<unig  'mt,

27. TOm-iufe'ide  Aufüic".  nunßen  Ij!lt!i  (!il!  DiirchTiihrung  d!"

M.+ßnajt-ne :!u führen, S(!dWß pfü'+?ti!  dlr  ArbeiCi(adscliritt

ftiS(ßest@llT wd  Pne Tellabrechnung  aiorgeleBt iiierden  kJiiii

übe}  d= Gebar,iq  diit  Ntetina'nme  einschl.ießllch  ausbezatiAför

;6rcierung;anitte1  sind Aufzelchnuiig=n  itach kauFm.lnnlsi:hen,

ha-.'ihaltsiech'.Iichen  (iesii+irsgiinkrep  in ubar'gc'r.tlicl*i  ußd

'eiciit  (ikx:ri,i4arurer  Porrü ZlI flhran,

'i3  innerhany elra  lahros ria(n Eertlgsfölltrpg  t!ei @sbra«neri

M,i(lnahnie  em.n  rvc+itsveit+iridIIc.ri  Beliirilgieri  khlussbfüäM.

einxhlie(!licfi  d«r Abrüchnung  riit  allan  zur  asuneilung

affla«dR!a:iChen Ui'iter+.a@=n (Erdabrt<hIiu(!4'suht)J';asen)
 In

detai'.liener  iim  uclivolliisnbaiei  Form  d«m  Amt  dar

Land*iregierun@  VDrZlllegeii,  viobai  der  zahlenmi%e

Veriiietidiiynactiviais  eine  duich  Belege  iiachwt-iibore

Au%lfüdeiuryg  ailv mit ter  Ba/örderten  leistuiy

zusarmnr-iih;Jtiöi  flrutatimen  und Ausgakien amfisscn

li'Ll!l,

24. dell Otgallllr'  der Komff!unalkrltllt  ?ulTilC C(lllilj'fin[  GrnöH bZW.

Tobrr+inus  lffl'd d'n  Il(li}  dlsen  Beiufvagten  1a1%'41 den OJlfl  afön

die EU den  KontrriHorganeh  dH  Etl leöefZ&lt  Ausktll1fte

hi1a&naTh.ine xu grtdi'en.  2u dipsem  Zwa=k  +i.at eler

In die Bücher ur.d  ßeleBe  soVjia In dl& tonsarigen, der

wähiand  der  ublichen  Gqsi;l'iäfts  uTld T%trpbssnin«'»ii  un«l die

[)ie5B verlTaglich("  tförpflic!l(ul'lq  ght  il!)  Eii6abiechniing

4denfii1s  fiir die [),»iiei vah phn  lshren W3hrend  dföses

Zeittaum*i  cnd  BeJe  und  .4ufzeichiiunBan  iichar  und

g"füdTn?l  alIfrube!vaaflrl:'ni  Söfjn  un»nsr('Chtiich  daLÜber

hiJlausßehelTde @niten g'!lfüll  kC1t7TY'.t1 tjiöS0 !ltj  &TJland'u%i

tyintierüiqsbye'.  hat di'ti  Vorgabsn  dei uundpunir.istenums  fur

Landihlrtxhoft.  Rylarien  und Tüurisriiw  zu en':sprecMa  [)le

ErlnlUXutfölislafel l$t l(l &'iiaerhiifter  AivfutvunB  an phlgt'ieter

Stelle anzuhiJen  ui'id hllt elne.h ent»recheridi:n  TeXl lauterid

auf t!eii BundeiR+rdervny.gicer  !U emtialtiin,

Z6. d»iii  8uiidsmmiitariuni.  für Lar'lrtachiift,  Rs@lanen IlrJ

Tourismus  alle gegl.aiten  är%ntlichkeiti-  und medienviirksanien

Maßnahmeix  (S4iatenstiche,  Eröffqangen,  sonstiBe

Piessgterrnine,  etc.)  im 'Nega  der  &mmunJktedit  !'ub'lic

CJ}'nJJltJl  Gfi1bH ra(:htzeiil%' bekaflnt  :!l1 gemn. Dle tertnmt+ch*

um  inhafük:+ie  ':llanunB  der  öffstlic)Weits- urid

medlernwk;aivaii  Ma8nahmeri  hat Iri  Abstlmmung  n.T dem

!lMlRT  -5ektzn  !Vasirir«imaichaft  iuerfo%reri.  Essinß  dabei di.e

R@ßelnfüT eföhetllch«  lnrOrrtaLOns-  iirö  Publ'ltt:it!irlTjIll%)hmen

das E1)i4LRT anziiwendtiri.

27. Im ;Fill@, dn'iS dm @örtfürJng  au5 E(J-Mittiiln  ßewMrt  lt.tlfö. dle

0uiicMühnim  'i'On Infoiniatioris-  i+iid ?ubli:iitätsma!!ühmen  ini

Rihriieq  der lervi>ils Helkendcn unionsrechtlichen  V:inchrifren

deT Nam@ deS *braetvnpeTllOläriy4eIS.  dle Biizerchnung  des

rac)i  Mal%abe  dgr  leivtiili  gtRenden  unloiiirnchtlir+ten

28. irn Fiille, dass a=  ;orüttung  Hemä(% F'urtkt 2 FthderurJ1ffima8

alS De-minim1s-8eihi1fg  ßefilaß !'erot(i?llng  (E'JI Nr IAC1/t7ü13

br  Kbmmisiion  voni 18. December  2üi3  zew;ihrt  wird. ionstige

ini iavlsden  urid in de+i bt'iden  vot»ri4egangenen  S:euarjahren

erhalter*  Dc-raunirrns-Beihi1f«n  il)'»%'le  guch )iide  gridei*

ge'iiiahne  aJeihilfe dm Korüin'=intilkred-t  Publlc  ConsaRi'ng Gmbkl

mltzuteileri.  !Q1lThO dle Eirihaki.ing  dei  0e-mmIüiii(iten,iiyens

Von 2üö.Coa El!Tö sinorhal(i  von  drci  513ii=1ahren  iu

garantieren,

29 dleKrrTt!T{endeibm5chlliSW!'d('r'«I'nrl'ilS!ii(lllVÖm2ü.De!*m)iela

2ü11 CiMr dle An*'andiihg  vtin Artikel 10(i  Ab'.. 2 AELN auf

Sraa(flclie  !l!ihlffen  Ifi F0riri VDn Ausg'akhszahlungen  ugun"föri

bestimmter  Umemehms,  dle  rriit  aat  Erbilii@ung  W)n

[)ithitleistun@e-n  vtri  s}lgem(iin  wlrtschaft!ichen  liiterss»

betraut  sim.  zti erful!un,  wnn  es sich belm  Förderuqsnehmer

'uni  elnti  luristlsche  %rson haiidelt,  die iiYl +!uftraH  uon

Gemiiiöen.  Verbänden  oder Gii»»qntc%ftsn  im elgenen

Namen  und  aiif  aigeiiti  Riachnun(4 ?+ffemlche

'AIasser'si*argunBs-,  AÄyauerintmrgimgsr  oder Schlamm-

b«handIi.irgsanlaHen  emchttt  üder  in dime  reirivesijgrt

älniklkmg  und  RÜcTdoid«run@  dtr  Förmhng

O*r Fömerui'igsnehmer  Ist ver(iflichtet.  unter  VorbtMalt  dei

Ge1ttmdmachun3  v.aeit»rqehendsr  g-sstzlichet  Anspruche.

1+tu43aaidM19 auCh ciner  !l*ktahIung«wrofIichtuiig
 yimäß

!  3ö b AuiländerbeiscMfti@unp@asetz.
 ßGBl. Ni. 2tffi;t97!i  idgF

*ine  titirss  g*ivaöiie  %rd*yng  l)ber qct.iifrllch«  Aufhderung

dbr Kointnunalkridit  Glubllc (oniultinz  (3mb'r1 odsi  der ELI garii

Odtlr t"föVetl!e  »Fl:}n t+iiiuckziizahle=x, taw 41'1!ffi !14et<)?t/'!P.

aber IjöCh niCht fü1Sb!1Zari1t4 Felrd€rlJrl@ elll!'C'lt,  %'i4nn

l. Veip!l'chiungeii.  AJe,lan  und  Bed1t'4uh@eti vom

Fömeri.ihgsng)imer  riieht  eingehJten  'i'i'emen,

2. ör3ora  oder  Beauftr.h@te dgs !Surides, dbr (öncet  oder  dqr ELI

voü  förderup.gsnehmer  i)ber  'iv*sanrll«he  lJnis(Jnde  uivlchll

Parteienverkehrszeiten: Mo  08:00

Di 09:00
16:00

Do  08:00

Fr 08:00

12:00
12:00

'19:00
12:Op

12:00
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Obere  Landstraße  65,  3511  Furth  bei  Göttweig

Telefon: +43  2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail:
gemeinde@furth.at

Internet:
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

17.  ARGE  Kleinregion  Raum  Krems  - Auflösung

Internet:

www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Die Arbeitsgemeinschaft  Kleinregion  Raum  Krems  wurde  2004  als

Arbeitsgemeinschaft  mit  den Regionsgemeinden  Hadersdorf-Kammern,  Gedersdorf,

Rohrendorf,  Langenlois,  Krems,  Dross,  Stratzing,  Lengenfeld,  Furth  und Mautern

gegründet.  Dazu  wurde  eine  schriftliche  Vereinbarung  getroffen.  Als  wichtigstes

gemeinsames  Projekt  wurde  der  Wirtschaftspark  Krems-Gedersdorf  gegründet.

Weitere  Kooperationsversuche  gab  es mit  einem  interkommunalen  Siedlungsprojekt

2010  und einer  Studie,,Krems  an der  Westbahn"  2008,  die aber  beide  nicht

umgesetzt  wurden.  Die letzten  Sitzungen  der  Kleinregion  fanden  2012/2013  statt,

seitdem  gab  es keinen  interkommunalen  Austausch  in dieser  Kleinregion.  Von  den

ursprünglich  10 Mitgliedsgemeinden  sind  Hadersdorf-  Kammern,  Lengenfeld  und

Stratzing  aus  der  Kleinregion  mittels  GemeinderatsbeschIuss  bereits  vor  einiger  Zeit

ausgetreten.  Die Gemeinden  Gedersdorf,  Rohrendorf  und Dross  sind  auch  Mitglied

in anderen  aktiven  Kleinregionen.  Der  Sprecher  der  Kleinregion  Ing. Erwin  Krammer

legt  seine  Funktion  zurück.  Da trotz  einiger  Versuche  eine,,WiederbeIebung"  der

Kleinregionsaktivitäten  in den letzten  Jahren  gescheitert  ist und vier  von  sieben

Gemeinde  eine  DoppelmitgIiedschaft  haben,  wird  eine  Auflösung  der  ARGE

Kleinregion  Raum  Krems  auch  seitens  der  Abteilung  RU7  empfohlen.  In der

Kleinregionssitzung  am 31. Mai  2022  haben  sich  alle  anwesenden

Gemeindevertreterlnnen  einstimmig  für  die  Auflösung  der  Kleinregion

ausgesprochen.  Das  geringe  Restguthaben  des  gemeinsamen  Sparbuchs  soll

aufgrund  der  schwierigen  AufteilungsmögIichkeiten  (einige  Gemeinden  sind

ausgetreten,  der  BevöIkerungsschIüssel  gilt  nicht  mehr)  dem  Roten  Kreuz

gespendet  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

entsprechend  der  Empfehlung  der  Abteilung  RU7,  der  Auflösung  der  ARGE

Kleinregion  Raum  Krems  zuzustimmen.  Das  geringe  Restguthaben  des

gemeinsamen  Sparbuchs  soll aufgrund  der  schwierigen  AufteiIungsmöglichkeiten

(einige  Gemeinden  sind  ausgetreten,  der  BevöIkerungsschIüssel  gilt  nicht  mehr)

dem  Roten  Kreuz  gespendet  werden.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.
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18.  Kindergarten  -  Anpassung  Verpflegungsbeitrag  und Betrag  für  Bildungs-  und

Beschäftigungsmaterial

Sachverhalt:  Laut  E-Mail  am 6.5.2022  von  Herrn  Alexander  Huber  (lnhaber  Firma

Tafelspitz)  an den  NÖ Landeskindergarten,  gibt  es ab dem  Kindergartenjahr

2022/23  eine  Preiserhöhung.  Es gilt  dann  folgender  Preis:  € 4,10  inkl. MwSt./Essen.

Der  Verpflegungsbeitrag,  der  vom  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  für  das  Mittagsessen  im Landeskindergarten  Furth  bei Göttweig  festgelegt

wurde,  liegt  bei derzeit  € 3,80  inkl. MwSt/Essen.  Somit  ergibt  sich  ein Fehlbetrag

von  € 0,30.

Gleichzeitig  hat  die Kindergartenleitung  um Anhebung  des  Monatstarifs  für  den

Bildungs-  und Beschäftigungsbeitrag  von aktuell  € 13,-inkl.  Ust  pro Monat  auf

€ 15,-inkl.  Ust  pro Monat  ersucht,  da die Preise  bei den  Materialien  auch

entsprechend  gestiegen  sind.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Tarif  für  den  Verpflegungsbetrag  mit  Beginn  des  Kindergartenjahres  2022/2023  im

September  2022  auf  € 4,10,-inkl.  Ust  sowie  den monatlichen  Beitrag  für  den

Bildungs-  und Beschäftigungsbeitrag  ebenfalls  ab September  2022  auf  € 15,-inkl.

Ust. anzupassen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

19.  Volksschule  -  Abänderung  der  Verordnung  über  die Höhe  der  Kostenbeiträge  für  die

Mittags-  und Nachmittagsbetreuung  -  Verpflegungsbeitrag  - Beschluss

Sachverhalt:  Laut  Mitteilung  der  Firma  Tafelspitz  wird  ab September  2022  auch  der

Beitrag  für  ein Mittagessen  auf  € 4,20  erhöht.  Da das  Mittagessen  jedoch  direkt  von

der  Lerntiger  GmbH  organisiert  und  verrechnet  wird,  wurde  die entsprechende

Verordnung  dahingehend  abgeändert,  dass  eine  Mittagsverpflegung  vom

Dienstleister  für  die Nachtmittagsbetreuung  anzubieten  ist und von diesem  direkt

kostendeckend  zu verrechnen  ist.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

nachfolgende  Richtlinienänderung  zu genehmigen:

z-est<e-oza-(os-otüü  )-120099

Kennzeichen  (bei  Antwort  bitte  angeben)

www.furth.aUdatenschutz/
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Der  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  hat  in seiner  Sitzung  vom

20. Juli  2022  folgende  Richtlinie  beschlossen:

Richtlinie
mit  der  die  Höhe  des  Kostenbeitrages  für  die  Mittags-  und

Nachmittagsbetreuung  an der  Volksschule  mit  angeschlossener

ASO  Furth  bei  Göttweig  festgelegt  wird

§ I Allgemeine  Bestimmungen

1.  Zweck  der  Nachmittagsbetreuung  ist sinnvolle  Freizeit-  und Hausaufgabenbetreuung;

jedenfalls  nicht  umfasst  ist Nachhilfe  in Schulfächern.

2. Die Mittagsbetreuung  ist eine  zusätzliche  freiwillige  Serviceleistung  der  Marktgemeinde

Furth  bei Göttweig.  Sie zählt  nicht  zur  schulischen  Nachmittagsbetreuung.  Zweck  der

Mittagsaufsicht  besteht  in der  ausschließlichen  Beaufsichtigung  zur  Einnahme  des

Mittagessens  ab Schulende  des  jeweiligen  Schultages  bis längstens  13:00  Uhr  des

jeweiligen  Tages.  Da es sich  um eine  freiwillige  Leistung  handelt,  besteht  kein  Anspruch

auf  die Aufnahme  bzw.  Leistungserbringung.

3. Die Nachmittagsbetreuung  wird  an Schultagen  in getrennter  Abfolge  entsprechend  dem

ermittelten  Bedarf  und nach  den  Vorgaben  der  einschlägigen  Schulgesetze  und

Richtlinien  angeboten.  In den  Schulferien,  an schulautonom  freien  Tagen,  sowie  an

Feiertagen  findet  keine  Nachmittagsbetreuung  statt.

4.  Die Beiträge  für  Schüler,  die  für  die Nachmittagsbetreuung  an der  Volksschule  Furth  bei

Göttweig  angemeldet  sind,  sind  von  den  Eltern  (Erziehungsberechtigten)  zu entrichten.

5. Die Anmeldung  zur  Nachmittagsbetreuung  für  das  folgende  Schuljahr  hat  schriftlich  bis

zum  31. März  zu erfolgen.  Die Anmeldung  gilt  für  das  gesamte  Schuljahr  (§ 1 2a Abs.  1

SchuIunterrichtsgesetz).  Bis zum  Schulanfang  sind  die  wöchentlichen  Betreuungstage,

sowie  die konkreten  Betreuungszeiten  in schriftlicher  Form  anzugeben.  Eine  Anmeldung

nach  dieser  Frist  ist nur  zulässig,  wenn  dadurch  keine  weitere  Gruppe  erforderlich  ist und

Betreuungsplätze  (inkl.  Mittagsbetreuung)  frei  sind.

6. Die Anmeldung  zur  Mittagsbetreuung  für  das  folgende  Schuljahr  hat  schriftlich  bis zum

31. März  zu erfolgen.  Die Anmeldung  gilt  für  das  gesamte  Schuljahr.  Bis zum

Schulanfang  sind  die wöchentlichen  Tage,  an denen  die Mittagsbetreuung  beansprucht

wird  in schriftlicher  Form  anzugeben.  Eine  Anmeldung  nach  dieser  Frist  ist nur  zulässig,

wenn  Betreuungsplätze  frei  sind.

Die Aufnahme  in die Mittagsbetreuung  aufgrund  einer  schriftlichen  Anmeldung  erfolgt  nur

unter  der  Voraussetzung,  dass  nach  Aufnahme  jener  Schüler  die zur  schulischen

Nachmittagsbetreuung  angemeldet  wurden,  noch  Betreuungsplätze  in der

Nachmittagsbetreuung  unbesetzt  sind.

7. Gemäß  § 43 Abs.  1 SchuIunterrichtsgesetz  besteht  für  Schüler,  die zur

Nachmittagsbetreuung  angemeldet  sind,  eine  AnwesenheitsverpfIichtung.  Ein Verlassen

der  Nachmittagsbetreuung  vor  Ende  der  Betreuungszeit  ist nur  nach  vorheriger
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schriftlicher  Information  durch  die  Eltern  (Erziehungsberechtigten)  zu den  festgelegten

Abholzeiten  möglich.  Die  Teilnahme  an den  Lernstunden  ist  jedenfalls  verpflichtend.

§ 2 Kostenbeiträge

a)  Die  Beiträge  für  die  Nachmittagsbetreuung  bestehen  aus:

1.  dem  Betreuungsbeitrag  für  die  Betreuung

2.  dem  Verpflegungsbeitrag  für  die  Verpflegung

3.  dem  Lern-  und  Ausbildungsbeitrag

b)  Die  Beiträge  für  die  Mittagsaufsicht  bestehen  aus:

1.  dem  Beitrag  für  die  Beaufsichtigung

2.  dem  Verpflegungsbeitrag  für  die  Verpflegung

§ 3 Entrichtung  der  Beiträge

1.  Die  Beiträge  sind  je Unterrichtsjahr  zehnmal  bis  spätestens  14  Tage  nach  Vorschreibung

von  den  Eltern  (Erziehungsberechtigten)  der  Schüler  zu entrichten.

2.  Im Falle  einer  Anmeldung  während  des  Unterrichtsjahres  sind  die  Beiträge  nur  für  den

verbleibenden  Rest  des  Unterrichtsjahres  zu entrichten.

3.  Im Falle  einer  begründeten  Abmeldung  entfällt  der  Beitrag  für  die  noch  nicht  begonnenen

Monate.

4.  Zur  Berechnung  des  monatlichen  Kostenbeitrages  wird  der  Monat  mit  4 Wochen

angenommen.  Längere  oder  kürzere  Monate,  gesetziiche  Feiertage  und  schulautonom

freie  Tage  führen  zu keiner  Anderung  des  aufgrund  der  angemeldeten  Betreuungszeiten

ermittelten  Betreuungsbeitrages.

§ 4 Höhe  der  Beiträge

Nachmittagsbetreuung

1.  Der  Betreuungsbeitrag  gemäß  § 2 Z 1 ist aufgrund  der  vor  Beginn  des  Schuljahres  oder

später  bekannt  gegebenen  zeitlichen  Betreuung  des  Kindes,  unabhängig  von  der

tatsächlichen  Teilnahme,  für  jedes  angefangene  Monat  wie  folgt  einzuheben:

Betreuung

1.1. an einem  Tag/VVoche

1.2. an zwei  Tagen/Woche

1.3. an drei  Tagen/Woche

1.4. an vier  Tagen/Woche

1.5. an fünf  Tagen/Woche

€ 56,50/Monat

€ 62,00/Monat

€ 73,00/Monat

€ 84,50/Monat

€ 86,50/Monat

2.  Für  das  zweite  und  jedes  weitere  Kind  einer  Familie  ist  der  Betreuungsbeitrag  aufgrund

der  vor  Beginn  des  Schuljahres  oder  später  bekannt  gegebenen  zeitlichen  Betreuung  des

Kindes,  unabhängig  von  der  tatsächlichen  Teilnahme,  wie  folgt  einzuheben:

Betreuung

2.1. an einem  Tag/Woche

:.:.  an zwei  Tagen/Woche

2.3. an drei  Tagen/Woche

€ 50,50/Monat

€ 56,50/Monat

€ 62,00/Monat
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2.4. an vier  Tagen/Woche
2.5. an fünf  Tagen/Woche

€ 67,50/Monat
€ 73,00/Monat

Mittagsaufsicht

4. Der  Beitrag  für  die Teilnahme  an der  Mittagsaufsicht  ist aufgrund  der  vor  Beginn  des
Schuljahres  oder  später  bekannt  gegebenen  zeitlichen  Anmeldung  des Kindes,
unabhängig  von der  tatsächlichen  Teilnahme,  für  jedes  angefangene  Monat  wie  folgt
einzuheben:
Beaufsichtigung
1.1. bis längstens  13:00  Uhr  an 1-5 Tagen/Woche € 32,50/Monat

§ 5 Ermäßigung  des  Betreuungsbeitrages

1. Ein Antrag  auf  Ermäßigung  des Betreuungsbeitrages  ist bei der
Betreuungsorganisation  oder  dem Schulerhalter  innerhalb  eines  Monats  nach
Aufnahme  in die Nachmittagsbetreuung,  unter  Vorlage  eines  aktuellen
Einkommensnachweises  (z.B. Steuerbescheid,  Lohnzettel),  einzubringen.  Sofern
eine  Anmeldung  für  einen  Weiterbesuch  im folgenden  Schuljahr  nicht  erforderlich  ist,
ist der  Antrag  auf  Ermäßigung  vor Beginn  dieses  Schuljahres  zu stellen.

2. Auf  die Zuerkennung  einer  Ermäßigung  besteht  kein Rechtsanspruch.
3. Uber  den Antrag  auf  Ermäßigung  des Betreuungsbeitrages  entscheidet  gemäß

§ 36 Abs.  2 Z. 3 NO Gemeindeordnung  1973  der Gemeindevorstand  der
Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig.

4. Bis zur  Entscheidung  über  einen  Antrag  gemäß  Abs.1 ist der  gemäß  § 4 Abs.  1 und 2
ermittelte  Betreuungsbeitrag  zu entrichten.  In den folgenden  Schuljahren  ist bis zur
Entscheidung  der  Beitrag  des vergangenen  Schuljahres  zu leisten.

5. Tritt  nach  der  Entscheidung  über  einen  Antrag  auf  Ermäßigung  eine  Anderung  der
EinkommensverhäItnisse  ein, ist ein neuerlicher  Antrag  auf  Ermäßigung  zulässig.  Im
Falle eines  Anspruches  auf  eine  weitergehende  Ermäßigung  des
Betreuungsbeitrages,  ist der  geringere  Beitrag  für  die auf  den Eintritt  des
maßgeblichen  Ereignisses  folgenden  Monate  festzusetzen.

6. Jede  Veränderung,  die eine  Anderung  der  Ermäßigung  des Betreuungsbeitrages
bewirkt,  ist bei der  Leitung  der  Volksschule  Furth  bei Göttweig  schriftlich  zu melden.

7. Im Falle  einer  Krankheit  von mehr  als 10 durchgehenden  Schultagen  pro Monat  wird
der  aufgrund  § 4 zu entrichtende  Betreuungsbeitrag  für den Monat,  in dem nach  der
Krankheit  das erste  Mal die Schule  besucht  wird,  um 50 v.H. ermäßigt.

§ 6 Verpflegungsbeitrag

1. Die Mittagsverpflegung  wird  vom für  die Durchführung  der  Nachmittagsbetreuung
beauftragten  Dienstleister  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig.organisiert  und direkt
verrechnet.  Der  Verpflegungsbeitrag  gemäß  § 'I 1 Abs.  5 des NO PfIichtschuIgesetzes
wird vom Dienstleister  bei der  verbindlichen  Anmeldung  zur Nachmittagsbetreuung  bzw.
Mittagsbetreuung  an der  Volksschule  Furth  bei Göttweig  und der  ASO  Furth  bei Göttweig
bekanntgegeben.  Jede  Anderung  ist vom Dienstleister  rechtzeitig  den betroffenen
Erziehungsberechtigten  unter  Einräumung  der  Möglichkeit  zur  Abmeldung
bekanntzugeben.

2. Der  Verpflegungsbeitrag  umfasst  die Kosten  der  Verpflegung  einschließlich  der
Verabreichung.
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3.  Die  schriftliche  An-  bzw.  Abmeldung  zum  Mittagessen  durch  die  Erziehungsberechtigten

hat  rechtzeitig  im Vorhinein  zu erfolgen.

§ 7 Beitrag  für  Lern-  & Arbeitsmittel

a.  Gemäß  § 13  Abs.  3 des  NÖ PfIichtschulgesetzes  wird  an der  Volksschule  Furth  bei

Göttweig  und  der  ASO  Furth  bei  Göttweig  für  die  Betreuung  im Rahmen  der  schulischen

Nachmittagsbetreuung,  ein  Lern-  und  Arbeitsmittelbeitrag  in Höhe  von  € 30,-pro

Semester  eingehoben.

§ 8 Ausschluss  von  der  Nachmittagsbetreuung

Bei  einem  Rückstand  von  drei  Monatsbeiträgen  kann  der  Schüler  vom  Bürgermeister  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  von  der  Nachmittagsbetreuung  ausgeschlossen  werden.

§ 9Inkrafttreten

Diese  Richtlinie  tritt  mit  Beginn  des  Schuljahres  2022/2023  (05.09.2022)  in Kraft,  gleichzeitig

tritt  die  Verordnung  vom  28.04.2020  (2-GSKG-024-(08-01  11 )-120095)  außer  Kraft.

Für  den  Gemeinderat

Die  Bürgermeisterin

Mag.  Gudrun  Berger

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

20.  Volksschule  -  Malerarbeiten  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Der  Stiegenaufgang,  der  Gang  sowie  die  beiden  Klassen  in den

dislozierten  Räumen  der  Volksschule  über  dem  Gemeindeamt  sollen  ausgemalt

werden.  Es wurden  drei  Firmen  zur  Angebotslegung  eingeladen.  2 Firmen  haben  bis

zur  Gemeinderatssitzung  Angebote  übermittelt.

Firma Angebot

Schmied  AG 03/06/2022

Kreibich  Malerwerkstatt  2206111  vom

29.06.2022

Preis  inkl.  Ust  exkl.

Skonto

€ 8.376,00

€ 6.840,-
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Die Bedeckung  ist im 1. NachtragsvoranschIag  2022  bei 1/211-614  vorgesehen

worden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den Gemeinderat,  die

Malerarbeiten  an den noch  zu ermittelnden  Billigstbieter  zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Zusatzantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den  Antrag  an den Gemeinderat,  die

Malerarbeiten  an den  zwischenzeitlich  ermittelten  Billigstbieter,  die Malerwerkstatt

Kreibich,  um € 6.840,-inkl.  Ust  exkl.  Skonto  zu vergeben.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

21. Volksschule  -  Erneuerung  EDV-Anlage  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Die EDV-Anlage  in der  Volksschule  soll aufgrund  des  Alters  der

Geräte  und auf  Wunsch  der  Schulleitung  getauscht  werden.  Nach  mehrmaligen

Gesprächen  konnte  der  Bedarf  und  die Anforderungen  an die neuen  EDV

Ausstattung  mit  der  Schulleitung  festgelegt  werden.  Es sollen  nun,  entgegen  des

ursprünglichen  Wunsches  auf  Anschaffung  von  ca. 35 bis 40 Stück  Notebooks,

lediglich  10 Stück  Notebooks  für  die Klassenlehrerinnen  sowie  20 Stück  Tablets  für

die Verwendung  durch  die Schülerlnnen  angeschafft  werden.  Diese  Variante  deckt

ebenfalls  sämtliche  von  der  Schulleitung  bekanntgegebenen  Anforderungen  ab und

ist dabei  wesentlich  kostengünstiger.  Gleichzeitig  wurde  eine  Kooperation  mit  der

MS Furth  angeregt,  da diese  über  sehr  gut  ausgestatte  EDV  Räume  verfügt,  die

aufgrund  der  Ausstattung  mit  Schülergeräten  immer  weniger  genutzt  werden.

Ein Angebot  9860  vom  25.06.2022  der  Firma  BSO  EDV-  und Betriebsberatung

GmbH  (vormals  PGV),  welche  bereits  bisher  die EDV  in der  Volksschule  betreut  hat,

in Höhe  von  € 18.444,-inkl.  Ust  für  die Lieferung  und Einrichtung  der  Geräte  liegt

vor. Die Produktpreise  entsprechen  jenen,  die auch  im Rahmen  einer

Internetrecherche  als marktüblich  ermittelt  wurden.  Ebenso  entsprechen  die

Stundensätze  dem  marktüblichen  Niveau.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  das

Angebot  der  Firma  BSO  für  die Anschaffung  von 20 Tablets  und 10 Notebooks  inkl.

Installation  in Höhe  von € 18.444,-inkl.  Ust  zu genehmigen.  Die Bedeckung  kann

durch  Reduzierung  der  Rücklagenzuführung  gewährleistet  werden.
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22. Tagespflegeeinrichtungen  für  Senioren  - Grundsatzbeschluss

Sachverhalt:  Die Stadtgemeinde  Traismauer  ist an die Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  mit  dem  Ersuchen  auf  Abschluss  einer  Vereinbarung  zur

Kostenübernahme  für  die Seniorentagesbetreuungseinrichtung  in Traismauer

herangetreten.  In der  näheren  Umgebung  (Mautern,  Herzogenburg)  gibt  es

geleichartige,  aber  für  die Gemeinde,  kostenlose  Angebote.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  vom

Abschluss  einer  Vereinbarung  zur  Kostenübernahme  für  Tagesbetreuungsplätze  in

der  Seniorentagesbetreuungseinrichtung  Traismauer  abzusehen,  da in der  näheren

Umgebung  gleichartige  Angebote  verfügbar  sind,  die keine  Kosten  für  die Gemeinde

verursachen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

23. Schnupperticket  -  Beschluss  Richtlinie  und Ankauf

Sachverha1t:  Wie  bereits  bei der  letzten  Gemeinderatssitzung  diskutiert,  sollen  der

Ankauf  von Schnuppertickets  sowie  eine  entsprechende  Richtlinie  zur  Vergabe  vom

Gemeinderat  beschlossen  werden.  Ein Vorschlag  über  eine  Richtlinie  sowie  dem

Ankauf  von 2 Stück  Schnuppertickets  von Mobilitätsbeauftragten  GR  Erwin

Pasrucker  liegt  vor.

Eine  Richtlinie  für  die Vergabe  der  Schnuppertickets  wurde  wie  vom

Gemeindevorstand  beschlossen  erarbeitet  und liegt  vor.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  dass

der  Ankauf  von 2 Schnuppertickets  befürwortet  wird  und  grundsätzlich  der

Verleihrichtlinie  zugestimmt  wird.  Diese  ist aber  bis zur  Gemeinderatssitzung  noch

in einerArbeitsgruppe,  welche  von Mobilitätsbeauftragten  GR  Erwin  Pasrucker

einberufen  wird,  abzustimmen.  Die Bedeckung  kann  durch  Reduzierung  der

Rücklagenzuführung  gewährleistet  werden.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Zusatzantrag:  Gemeinderat  Erwin  Pasrucker  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

den  Ankauf  von 2 VOR  KlimaTickets  Metropolregion  zum  Preis  von  jeweils  € 915,-

somit  gesamt  € 1.830,-zu  bewilligen.  Die Bedeckung  kann  durch  Reduzierung  der
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Rücklagenzuführung  gewährleistet  werden.  Gleichzeitig  möge  der  Gemeinderat  die

nachfolgende  Richtlinie  für  die Entlehnung  der,,Schnupptertickets"  beschließen:

eefürth==-
Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Nutzungsbedingungen  Klimaticket  (Schnupperticket)

1.  Gültigkeit

Mit dem  Schnupperticket  kann  man  sämtliche  Linien  der  Ostregion  (Wien,  NÖ, Bgld.)

der  Westbahn,  der  Mariazellerbahn,  der  Badner  Bahn  und der  Stadtbahn  Waidhofen/Ybbs

nutzen.

Gültig  sind  die  Tickets  auch  auf  allen  Verbundlinien.

Keine  Verbundlinien  sind:

FIughafenschnellverkehre  (CAT  und Vienna  Airport  Lines)  und Privatbahnen

(Waldviertlerbahn,  Reblaus  Express,  Wachau-und  Schneebergbahn)

Mit dem  Ticket  können  auch  P&R  Garagen  an Bahnhöfen  mit  Zugangsberechtigung  in der

Ostregion  kostenlos  genutz  werden.

2. Wer  ist  ausleihberechtigt?

Die Fahrkarten  können  von  allen  in Furth  bei Göttweig  gemeldeten  Personen  für  bis zu zwei

aufeinanderfolgende  Tage,  zum  Preis  von  € 5,00  pro  Tag  und  Ticket,  ausgeliehen  werden.

Wobei  an Wochenenden  und Feiertagen  der  Tag  der  Abholung  nicht  berücksichtigt  wird.

Mit der  Reservierung  einies  Termins  ward  das  Nutzungsentgelt  fällig.

Bei Abholung  der  Tickets  ist dieses  in bar  am Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  zu entrichten.

3, Der  Ausleihvorgang

Die Fahrkarten  können  im Bürgerservice  wärend  der  Öffnungszeiten  telefonisch  unter  Tel.

02732/84622  oder  über  www.schnupperticket.at  unter  Angabe  des  vollständigen  Namen,  der

Telefonnummer,  der  Adresse  und Anzahl  der  benötigten  Tickets  (max.  2 Stk)  reserviert

werden.

Die Reservierungen  werden  in der  Reihenfolge  des  Eingangs  berücksichtigt.

Die Abholung  der  Fahrkarten  hat  grundsätzlich  im Bürgerservice  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  Montag  bis Freitag,  ausgenommen  Feiertage,  zwischen  08:00  Uhr  und

10:OO Uhr  des Nutzungstages  nach  telefonischer  Terminvereinbarung  zu erfolgen.  In

Ausnahmefällen,  kann,  auch  eine  andere  Abholzeit  im Vorfeld  telefonisch  vereinbart  werden,

sofern  diese  während  der  Amtsstunden  des  Gemeindeabges  und  im dienstlichen  Rahmen

möglich  ist.
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4.  Mehrmals-Entlehnung

Das Angebot  ist pro Person  auf  5 Entlehnungen  pro Jahr  beschränkt.

Darüber  hinaus  sind  bei Verfügbarkeit  mehrmalige  Entlehnungen  möglich,  (Vorreservierung

max.  1 Tag  vor  Termin)

5.  Was  ist  wenn?

Bei Fahrkartenverlust  sind  die Entlehenden  für  den Ersatz  einer  neu Anschaffung  zum

Restwert  (€ 915.-Jahreskarte)  verantwortlich

Werden  die Fahrkarten  nicht  zeitgerecht  zurückgegeben  (d.h.  sie stehen  dann

möglicherweise  für  die nächstfolgende  Reservierung  nicht  zur  Verfügung),  werden  den

säumigen  Fahrkarten-NutzerInnen  einen  Pauschale  von € 40.-  verrechnet

Bei etwaiger  Verhinderung  trotz  Reservierung  wir  um ehestmögliche  Verständigung  ersucht.

Es wird  darauf  hingewiesen,  dass  bei einer  unentschuldigten  Nicht-Abholung  eine  Sperre  für

weitere  Buchungen  ausgesprochen  werden  kann

6. Haftung

Die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  behält  sich  das  Recht  vor,  eine  Reservierung  der

Karten  abzulehnen  bzw.  eine  bereits  erfolgte  Reservierung  der  Karten  bis 3 Tage  vor  dem

Nutzungstag  unter  Angabe  von Gründen  sowie  ohne  Ersatz  eines  dadurch  eintretenden

Schadens  (keine  Leistung  eines  Schadenersatzes)  zu stornieren.

Insbesondere  haftet  die Marktgemeinde  Furth  bei Göttewig  nicht  für  etwaige  Mehrkosten

oder  sonstige  Nachteile  die sich  aus  einer  verspäteten  Rückgabe  eines  Schnuppertickets

bzw.  aus  deren  Verlust  durch  Nutzer  ergeben.

Ausleiher

Familien  und  Vorname:

Straße  und

Hausnummer:

PLZ  und  Ort:

Tel.Nr.  /Handy  Nr.:

e-mail:

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00  - 12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Di 09:00  - 12:00  Furth

16:00  - 19:00  IBAN:AT483239700001900083
Do  08:00  - 12:00  BIC: RLNWATWWKRE
Fr 08:00  - 12:00  UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O I Fax: +43  2732/84622-22 l E-Mail:
gemeinde@furth.at

Nutzungstag  / Datum

Fahrkartennummer:

7. Datenschutz

Internet:

www.furth.gv.at

Mit  meiner  Unterschrift  erkläre  ich, das,,Klimaticket  (Metropolregion  W,NÖ,Bgdl.)"

auszuleihen,  die Nutzungsbedingungen  gelesen  und damit  einverstanden  zu sein.

Ihre  Daten  werden  nur  für  den  reibungslosen  Ablauf  der  KIimaticket-AusIeihe  sowie  für

anoymisierte  statistische  Auswertungen  aufbewahrt  und verwendet.  Die mit  diesem  Formular

bekanntgegeben  Daten  werden  nach  Ablauf  eines  Jahres  gelöscht.  Im übrigen  wird  auf  die

DatenschutzerkIärung  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  unter

https://www.furth.at/datenschutz/  verwiesen.

Außerdem  gebe  ich die Zustimmung  zur  Weitergabe  meiner  oben  angeführten  Daten  an

Dritte  zum  Zwecke  der  einfachen  Koordinierung  der  Entlehnung  zwischen  aktuell  und

nachfolgenden  Ausleihenden.

Im Falle  der  Nutzung  des ReservierungsportaIs  unter  www.schnuppertickets.at  wird,

betreffend  der  für  die Reservierung  bekanntzugebenden  Daten,  zusätzlich  auf  die

DatenschutzerkIärung  des  Portalbetreibers  unter  https://www.schnupperticket.aUDSGVO.pdf

verwiesen

Datum  und  Unterschriff  Ausleiherln

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

24. Anrainerschreiben  -  Fahrbahnteiler  L7071  - Bericht

Sachverhalt:  Bezüglich  der  Errichtung  der  Fahrbahnteiler  in der  Oberen  Landstraße

ist eine  an den  Gemeinderat  gerichtete  Anrainerbeschwerde  am Gemeindeamt  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  eingegangen,  welche  den  Sitzungsunterlagen

beiliegt,  ebenso  wie  das  Antwortschreiben  von Bürgermeisterin  Gudrun  Berger.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00
Di 09:00

16:00
Do  08:00
Fr 08:00

12:00  Bankverbindung
12:00
ü9:00
12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail:
gemeinde@furth.at

Internet:

www.furth.gv.at

Da es sich  um einen  Berichtspunkt  zur  Information  des  Gemeinderates  handelt  wird

auf  eine  Antragstellung  verzichtet.

25. Bericht  Bürgermeisterin

Sachverhalt:

*  Bürgermeisterin  Gudrun  Berger  beantwortet  die  Anfragevon  GGR  Michaela

Mayer  aus  der  Sitzung  vom  03.05.2022

@ Sitzungstermine  werden  zukünftig  so rasch  als  möglich  und  jedenfalls

fristgerecht  bekanntgegeben.  Eine  Vorplanung  für  ein  halbes  Jahr  ist nicht

mehr  möglich.  Die Mandatarlnnen  werden  aufgefordert,  längere

Abwesenheiten  auch  ohne  anberaumten  Sitzungstermin  vorweg

bekanntgeben.

*  SitzungGemeindewahIbehörde16.08.2022-Terminvormerkenundan

Beisitzer  und  Ersatzbeisitzer  weiterleiten

*  Bericht  über  die  Generalversammlung  der  Wirtschaftspark  Krems

Gedersdorf

*  Leitfaden  für  Vereine  und  Organisationen  für  die  Durchführung  von

Veranstaltungen  (VeranstaItungsanmeIdung,  Lustbarkeitsabgabe  etc.)

*  Straßenbauarbeiten  Gartenstraße/Pointgasse

*  Asphaltierung  Obere  Landstraße  durch  NÖ Straßendienst

*  Gemeindezeitung  -  neben  den  Problemen  bei  der  Postzustellung  sind  auch

mehr  als 200  Exemplare  bei  der  Post  verloren  gegangen.

26.  Anfragen  und  Berichte

Sachverhalt:  keine

27.  PersonaIangelegenheiten  (nicht  öffentlich)

a)  Sachverhalt:  Über  die  befristete  Verlängerung  eines  bis 31.07.2022  befristeten

Dienstvertrages  eines  Mitarbeiters  im Bauhof  soll  beraten  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den  1.

Nachtrag  zum  Dienstvertrag  mit  einer  neuerlichen  Befristung  bis  zum  31.07.2024  zu

beschließen:

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

b)  Sachverhalt:  Der  befristete  Dienstvertrag  einer  Mitarbeiterin  im Gemeindeamt

der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  soll  in ein  unbefristetes  Dienstverhältnis

übergeleitet  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00
Di  09:00

16:00

DO 08:00
Fr  08:00

12:00  Bankverbindung

12:00
19:00

12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle

Furth

IBAN:  AT 48 3239  7000  0190  0083

BIC: RLNWATWWKRE

UID NR. ATU  16281  501

DVR:

0062898
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Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O I Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail:
gemeinde@furth.at

Internet:

www.furth.gv.at

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den Gemeinderat,

den  1. Nachtrag  zum  Dienstvertrag  mit  der  Überleitung  in ein unbeFristetes

Dienstverhältnis  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

c)  Sachverhalt:  Auf  Ansuchen  einer  Mitarbeiterin  des  Gemeindeamtes  soll  das

Beschäftigungsausmaß  von  Vollzeit  auf  Teilzeit  mit 16 Wochenstunden

verringert  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

den  2. Nachtrag  zum  Dienstvertrag  mit  der  Verringerung  des

Beschäftigungsausmaß  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

d)  Sachverhalt:  Eine  Mitarbeiterin  im Gemeindeamt  erfüllt  die Voraussetzungen

für  die Überstellung  in den Dienstzweig  56 Entlohnungsgruppe  6. Aufgrund  der

besonders  zuverlässigen  und eigenständigen  Arbeitsweise  soll die Überstellung

vorgenommen  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

den  4. Nachtrag  zum  Dienstvertrag  mit  der  Überstellung  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

e) Sachverhalt:  Ein Mitarbeiter  im Bauhof  soll aufgrund  seiner  hervorragenden

Dienstleistung  in die LeistungsentIohnungsgruppe  3, bei gleichzeitiger

Gewährung  einer  außerordentlichen  Vorrückung,  höher  gereiht  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

den 1. Nachtrag  zum  Dienstvertrag  mit  der  Höherreihung  und außerordentlichen

Vorrückung  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di 09:00

16:00
Do 08:00
Fr 08:00

12:00  Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  DVR:
12:00  Furth  0062898
19:00  IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083

12:00  BIC: RLNWATWWKRE  Seite53
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail:
gemeinde@furth.at

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Internet:

www.furth.gv.at

f)  Sachverhalt:  Der  PersonaIüberIassungsvertrag  im Bauamt  zwischen  der

Stadtgemeinde  Mautern  und der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  endet  mit

Ende  Juni  2022.  Aufgrund  der  Personalsituation  im Bauamt  wäre  eine  weitere

Unterstützung  bis Ende  des  Jahres  2022  wünschenswert.  Mit der

Stadtgemeinde  Mautern  wurde  ein entsprechendes  Übereinkommen  erarbeitet.

Mit  E-Mail  vom  4. Juli 2022  wurde  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  von

der  Stadtgemeinde  Mautern  ein hinsichtlich  des  Kostenersatzes  für

Sachverständigentätigkeiten  außerhalb  des Stundenpakets  geänderter

Vorschlag  übermittelt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Abänderungsantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt  den  Antrag  an den

Gemeinderat  den  abgeänderten  Anhang  zum

PersonaIüberlassungsvereinbarung  zu beschließen:

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat  den

ursprünglichen  Anhang  zum  PersonaIüberlassungsvereinbarung  zu

beschließen:

Abstimmungsergebnis:  Gegenstimmen  (ÖVP,  SPÖ,  GRÜNE,  FPÖ)

Der gilt  somit  als abgelehnt.

Furt/) '%
ei]ei  6(',i:  DerSchihrer

ffrems1'2

GenehmigtinderSitzungam  ?0,.  'tD. 'U'2(

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00
Di 09:00

16:00
Do 08:00
Fr 08:00

12:00  Bankverbindung
12:00
19:00
12:00
12:00

Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle
Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:
0062898
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